
1.  Einleitung

Die bilanzielle Abbildung von Al-
tersversorgungsverpflichtungen durch 
Pensionsrückstellungen ist ein zentraler 
Regelungsbereich des Bilanzrechtsmo-
dernisierungsgesetzes (BilMoG)1, der 
weitreichende Auswirkungen auf die 
Darstellung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage in handelsrechtlichen 
Abschlüssen haben wird. So sind nach 
dem neu gefassten § 253 HGB Ver-
pflichtungen aus Pensionszusagen spä-
testens in Abschlüssen für Geschäfts-
jahre, die nach dem 31.12. 2009 begin-
nen (Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB), 
unter Berücksichtigung künftiger 
Lohn-, Gehalts- und Rentenentwick-
lungen (notwendiger Erfüllungsbetrag) 
zu bewerten und mit einem langfristig 
gemittelten Diskontierungszinssatz ab-
zuzinsen; ferner ist das speziell zur Ab-
sicherung der Erfüllung dieser Ver-
pflichtungen designierte Deckungsver-
mögen mit dem beizulegenden Zeitwert 
zu bewerten und mit den korrespon-
dierenden Verpflichtungen zu saldie-
ren.
 Vor diesem Hintergrund wurde die 
IDW Stellungnahme des Hauptfachaus-
schusses 2/1988: Pensionsverpflichtun-

  1 Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts 
(Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG), 
BGBl. I 2009, S. 1102.

gen im Jahresabschluß (IDW St/
HFA 2/1988)2 im Zuge der Anpassung 
an die geänderte Rechtslage grundle-
gend überarbeitet und schließlich durch 
die am 09.09. 2010 vom HFA verab-
schiedete IDW Stellungnahme zur Rech-
nungslegung: Handelsrechtliche Bilan-
zierung von Altersversorgungsverpflich-
tungen (IDW RS HFA 30)3 ersetzt. Bei 
dieser Gelegenheit wurden auch Äuße-
rungen des HFA zu Spezialfragen der 
bilanziellen Abbildung von Altersver-
sorgungsverpflichtungen in IDW RS 
HFA 30 integriert, die bislang keinen 
Eingang in eine IDW Stellungnahme zur 
Rechnungslegung oder einen IDW Rech-
nungslegungshinweis gefunden hatten 
und allein in der Berichterstattung über 
die betreffenden HFA-Sitzungen nach-
vollzogen werden konnten (z. B. zum 
Schuldbeitritt mit Erfüllungsübernah-
me im Innenverhältnis4).
 In diesem Beitrag wird ein Überblick 
über wesentliche Inhalte von IDW RS 
HFA 30 gegeben und auf Hintergründe 
eingegangen, die ausschlaggebend für 
die der jeweiligen Interpretation zu-
grunde liegende Entscheidung waren. 
Der Aufbau der nachfolgenden Aus-

  2 WPg 1988, S. 403 = FN-IDW 1988, S. 219.
  3 WPg Supplement 4/2010, S. 54 = FN-IDW 

2010, S. 437.
  4 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 101 ff., sowie Be-

richterstattung über die 155. Sitzung des HFA 
am 11.09. 1996, FN-IDW 1996, S. 528 f.
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führungen orientiert sich an der Struk-
tur von IDW RS HFA 30.

2.  Begriffe

In Übernahme der arbeitsrechtlichen 
Definition des BetrAVG werden unter 
Altersversorgungs- bzw. Pensionsver-
pflichtungen5 auch für handelsrechtli-
che Zwecke Verpflichtungen eines Bi-
lanzierenden gegenüber einer in seinem 
Unternehmen tätigen Person verstan-
den, bei Eintritt des Versorgungsfalls 
Leistungen der Alters-, Invaliditäts- 
oder Hinterbliebenenversorgung6 zu 
erbringen (§ 1 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 i.V. 
mit § 17 Abs. 1 Satz 2 BetrAVG). Hierzu 
gehören neben Verpflichtungen aus 
Zusagen gegenüber Arbeitnehmern 
auch Altersversorgungsverpflichtungen 
gegenüber einem Organmitglied oder 
gegenüber einem Gesellschafter einer 
Personengesellschaft.7

 Für die Saldierung mit Deckungs-
vermögen8 sowie die Bestimmung des 
Diskontierungszinssatzes9 stellt der 
 Gesetzgeber sog. vergleichbare lang-
fristig fällige Verpflichtungen den Al-
tersversorgungsverpflichtungen gleich. 
Enthielt der Entwurf der Stellungnah-
me lediglich beispielhafte Nennungen 
solcher vergleichbaren langfristig fälli-
gen Verpflichtungen (Altersteilzeitver-
pflichtungen, Verpflichtungen aus Le-
bensarbeitszeitkonten10, Verpflichtun-
gen zur Zahlung von Beihilfen sowie 
von Jubiläums-, Vorruhestands-, Über-
gangs- oder Sterbegeldern), wird in 
IDW RS HFA 30 nunmehr eine allge-
meine Definition verwendet, die bei 

  5 Nach IDW RS HFA 30, Tz. 6, kann von einer 
inhaltlichen Übereinstimmung der beiden 
Begriffe ausgegangen werden.

  6 Die Versorgung muss dabei nicht zwingend 
aus Geldleistungen, sondern kann auch aus 
Sach- und Nutzungsleistungen (z. B. Depu-
tate) bestehen; vgl. BAG-Urteil vom 12.12. 
2006 – 3 AZR 476/05, DB 2007, S. 243 = 
NZA-RR 2007, S. 653 = AiB 2008, S. 114, 
Rn. 43, und BAG-Urteil vom 16.03. 2010 – 
3 AZR 594/09, DB 2010, S. 1834 = BetrAV 
2010, S. 592 = ZIP 2010, S. 1867, Rn. 24.

  7 Zu den arbeitsrechtlichen Besonderheiten be-
treffend Allein- oder Mehrheitsgesellschafter 
mit nicht unerheblicher Kapitalbeteiligung 
vgl. Bauer/Baeck/von Medem, NZG 2010, 
S. 722, m.w.N.

  8 Vgl. Abschn. 6.1.
  9 Vgl. Abschn. 4.2.
 10 Zur Bilanzierung von Arbeitszeitkonten nach 

HGB i. d. F. des BilMoG vgl. Ries, WPg 2010, 
S. 811 ff.

der Entscheidung hilfreich sein kann, 
ob eine nicht konkret genannte Ver-
pflichtung als einer Altersversorgungs-
verpflichtung vergleichbar angesehen 
werden kann. Wesentliches Kennzei-
chen der vergleichbaren Verpflichtun-
gen ist, dass sie mit biometrischen Risi-
ken behaftet, aber nicht bereits Alters-
versorgungsverpflichtungen i. S. von 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG sind.11 Zu der 
Frage, wann eine vergleichbare Ver-
pflichtung als „langfristig fällig“ anzu-
sehen ist, enthält die finale Verlautba-
rung keine Aussage. Da als Beispiel für 
vergleichbare langfristig fällige Ver-
pflichtungen auch in der Begründung 
zum RegE des BilMoG Altersteilzeit-
verpflichtungen ohne weitere Differen-
zierung genannt werden,12 solche Al-
tersteilzeitverpflichtungen mitunter 
aber nur für eine kurze Zeitdauer 
bestehen,13 kann bereits eine Restlauf-
zeit ab mehr als einem Jahr als hinrei-
chend angesehen werden. Das Merkmal 
„vergleichbar“ bezieht sich nämlich als 
Adjektiv auf die Verpflichtungen und 
nicht als Attribut auf „langfristig fällig“. 
Insofern bedarf es keiner Fälligkeit, die 
derjenigen einer Altersversorgungsver-
pflichtung vergleichbar ist.14 Die Ver-
gleichbarkeit ist zudem nicht auf den 
personalwirtschaftlichen Zweck einer 
betrieblichen Altersversorgung verengt 
zu verstehen. Auch andere Zusagearten 
an Arbeitnehmer, bei denen die Leis-
tungspflicht an den Eintritt eines biolo-
gischen Ereignisses (z. B. Tod, Erleben 
oder Invalidität) geknüpft ist, können 
vergleichbare langfristig fällige Ver-
pflichtungen darstellen.
 Von zentraler Bedeutung für die bi-
lanzielle Abbildung ist die Unterschei-
dung zwischen unmittelbaren und mit-
telbaren Altersversorgungsverpflichtun-
gen. Während sich bei unmittelbaren 
Versorgungszusagen der Bilanzierende 
gegenüber dem Versorgungsberechtig-
ten verpflichtet, die Leistungen selbst zu 
erbringen (sog. Direktzusagen), wird bei 
mittelbaren Altersversorgungszusagen 
die Verpflichtung gegenüber dem Ver-
sorgungsberechtigten nicht durch den 

 11 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 8; ähnlich bereits 
Lucius/Veit, BB 2010, S. 235.

 12 Vgl. BT-Drucks. 16/10067, S. 48.
 13 Vgl. Höfer, in: Küting/Pfitzer/Weber (Hrsg.), 

Handbuch der Rechnungslegung, 5. Aufl., 
Stuttgart 2010, Bd. I, § 249 HGB, Rn. 611.

 14 Wohl a.A. Höfer, a.a.O. (Fn. 13), § 249 HGB, 
Rn. 611.

Bilanzierenden selbst, sondern unter 
Einschaltung Dritter erfüllt.15 Derartige 
Dritte, die auch als „externe Ver sor-
gungsträger“16 bezeichnet werden, kön-
nen Unterstützungskassen, Pensionskas-
sen, Pensionsfonds und Direktversiche-
rungen sein.17 Auch die Abwicklung der 
betrieblichen Altersversorgung über Zu-
satzversorgungskassen – z. B. die Versor-
gungsanstalt des Bundes und der Länder 
(VBL) – führt zu mittelbaren Pensions-
verpflichtungen.18 Für unmittelbare Al-
tersversorgungsverpflichtungen besteht 
grundsätzlich eine Passivierungspflicht; 
für Verpflichtungen aus vor dem 01.01. 
1987 erteilten (unmittelbaren) Versor-
gungszusagen (sog. Altzusagen) oder 
deren Erhöhungen nach dem 31.12. 1986 
eröffnet Art. 28 Abs. 1 Satz 1 EGHGB 
ein Passivierungswahlrecht. Für Fehlbe-
träge aus mittelbaren Altersversorgungs-
verpflichtungen enthält Art. 28 Abs. 1 
Satz 2 EGHGB ein generelles Passivie-
rungswahlrecht.19 Für die ebenfalls in 
Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB aufgeführ-
ten sog. pensionsähnlichen Verpflich-
tungen besteht weiterhin ein Passivie-
rungswahlrecht. Bei diesen Verpflich-
tungen handelt es sich auch nicht um 
den Altersversorgungsverpflichtungen 
vergleichbare langfristig fällige Ver-
pflichtungen, für die eine Passivierungs-
pflicht besteht. Es ist u. E. aufgrund 
 dieser unterschiedlichen Bilanzierungs-
folgen auch nicht sachgerecht, die pen-
sionsähnlichen Verpflichtungen als Un-
terfall der den Altersversorgungsver-
pflichtungen vergleichbaren langfristig 
fälligen Verpflichtungen zu qualifizie-
ren. Vielmehr sind Letztere nur solche, 
die nicht typischerweise in den Anwen-
dungsbereich des BetrAVG fallen. Im 
Übrigen sind nach wie vor ohnehin kei-
ne konkreten Anwendungsfälle für pen-
sionsähnliche Verpflichtungen be-
kannt.20

 15 Vgl. Kunath, in: Fink/Schultze/Winkeljohann 
(Hrsg.), Bilanzpolitik und Bilanzanalyse nach 
neuem Handelsrecht, Stuttgart 2010, S. 169.

 16 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 36.
 17 Vgl. dazu z. B. Bertram, in: Bertram u. a. 

(Hrsg.), Haufe HGB Kommentar, 2. Aufl., 
Freiburg 2010, § 249 HGB, Rn. 62; Schack/
Tacke/Thau, Praktiker-Handbuch zur Umset-
zung der betrieblichen Altersversorgung, 
2. Aufl., Heidelberg 2005, S. 8 f.

 18 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 45; siehe auch 
 Bertram, a.a.O. (Fn. 17), § 249 HGB, Rn. 69.

 19 Vgl. Abschn. 3.1.
 20 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 9; a.A. Höfer, a.a.O. 

(Fn. 13), § 249 HGB, Rn. 605–609.
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3.  Ansatz

3.1.  Rechtliche Grundlagen

Die Bilanzierung von Altersversor-
gungsverpflichtungen dem Grunde 
nach wurde durch das BilMoG nicht 
geändert.
 Laufende Pensionen und Anwart-
schaften auf Altersversorgungsleistun-
gen aus unmittelbaren Zusagen (Di-
rektzusagen) sowie vergleichbare lang-
fristig fällige Verpflichtungen gehören 
zu den ungewissen Verbindlichkeiten, 
für die nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB 
grundsätzlich eine Passivierungspflicht 
besteht. Der Umstand, dass eine Zusage 
noch nicht unverfallbar ist, lässt diese 
Einschätzung unberührt.21 In diesem 
Zusammenhang erläutert der HFA, 
dass der Verpflichtungscharakter weder 
durch Wartezeitklauseln22 noch durch 
bedingte Widerrufsvorbehalte, welche 
an nicht vorhersehbare künftige Ent-
wicklungen oder Ereignisse an knüp-
fen,23 beeinträchtigt wird.
 Nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB besteht
(1) für unmittelbare Altzusagen im 

Falle des Erwerbs des Rechtsan-
spruchs vor dem 01.01. 1987 sowie 
deren Erhöhungen nach dem 31.12. 
1986,

(2) für sämtliche mittelbaren Ver-
pflichtungen aus einer Zusage so-
wie

(3) für ähnliche Verpflichtungen
ein Passivierungswahlrecht.
 Die nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB 
bzw. Art. 28 Abs. 1 EGHGB gebotenen 
oder fakultativ gebildeten Rückstellun-
gen für die betriebliche Altersversor-
gung dürfen nur aufgelöst werden, so-
weit der Grund hierfür entfallen ist 
(§ 249 Abs. 2 Satz 2 HGB).
 Mit der Beibehaltung der Passivie-
rungswahlrechte (Art. 28 Abs. 1 
EGHGB) wurde die bestehende Durch-
brechung des Gebots zum vollständigen 
Schuldenausweis (§ 246 Abs. 1 Satz 1 
HGB) nicht beseitigt. Noch im RefE 
war die Einführung einer Passivie-
rungspflicht zumindest für mittelbare 
Verpflichtungen vorgesehen.24 Der Ge-
setzgeber ist dem nicht gefolgt.

 21 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 11.
 22 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 17.
 23 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 18.
 24 Vgl. Art. 2 Nr. 2 des RefE des BilMoG.

3.2.  Besonderheiten bei Vorliegen von 
Deckungsvermögen

3.2.1.  Kriterien

§ 246 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 HGB for-
dert die Saldierung von bestimmten 
Vermögensgegenständen (sog. De-
ckungsvermögen) mit Schulden aus Al-
tersversorgungsverpflichtungen oder 
vergleichbaren langfristig fälligen Ver-
pflichtungen. IDW RS HFA 30 führt für 
diese Vermögensgegenstände den neu-
en Begriff „Deckungsvermögen“ ein. 
Damit grenzt sich der HFA bereits 
sprachlich von dem international ver-
breiteten Ausdruck „plan assets“ ab, der 
in der amtlichen deutschen Überset-
zung von IAS 19.7 als „Planvermögen“ 
übersetzt wird. Angesichts inhaltlicher 
Unterschiede erschien dem HFA diese 
sprachliche Differenzierung geboten.25

 Vermögensgegenstände, die als De-
ckungsvermögen fungieren sollen, 
müssen
(1) dem Zugriff aller übrigen Gläubi-

ger, d. h. dem Zugriff aller Gläubi-
ger des Trägerunternehmens mit 
Ausnahme der Versorgungsberech-
tigten selbst, entzogen sein und

(2) ausschließlich der Erfüllung der 
besagten Verpflichtungen dienen.

Ratio der gebotenen Saldierung ist, dass 
in der Bilanz nur solche Schulden aus-
gewiesen werden, die für den Bilanzie-
renden tatsächlich eine wirtschaftliche 
Belastung zum Abschlussstichtag dar-
stellen.26 Im Ergebnis führt die Saldie-
rung zu einer Bilanzverkürzung, die 
sich unter sonst gleichen Bedingungen 
positiv auf den Verschuldungsgrad aus-
wirkt.27

 Der erste Teil der Definition von 
 Deckungsvermögen verlangt, dass die 
Vermögensgegenstände insolvenzsicher 
sind. Dies ist idealerweise dann der Fall, 
wenn im Falle der Insolvenz ein Aus-

 25 Vgl. auch Roß, in: Baetge/Kirsch (Hrsg.), An-
wendungsprobleme des BilMoG und Pers-
pektiven, Düsseldorf 2010, S. 19. Der Begriff 
hat sich auch in der Kommentarliteratur zü-
gig durchgesetzt; vgl. z. B. Gelhausen/Fey/
Kämpfer, Rechnungslegung und Prüfung 
nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz, Düsseldorf 2009, Abschn. C, Rn. 2.

 26 Vgl. BT-Drucks. 16/10067, S. 48 f.
 27 Vgl. Fink/Kunath, DB 2010, S. 2349 f.; Rhiel, 

StuB 2010, S. 132; Roß, a.a.O. (Fn. 25), S. 31; 
siehe auch Bode/Bergt/Obenberger, DB 2000, 
S. 1864.

sonderungsrecht (§ 47 InsO) besteht.28 
Im deutschen Rechtssystem sind aller-
dings häufig nur Sicherungskonstrukti-
onen möglich, die lediglich ein Abson-
derungsrecht (§ 49 InsO) gewähren. 
Dies gilt vor allem im Zusammenhang 
mit sog. „contractual trust arrange-
ments“ (CTA), bei denen das für die 
Altersversorgung reservierte Vermögen 
in Annäherung an einen Pension Trust 
anglo-amerikanischer Prägung in einer 
rechtlich selbstständigen Einheit ge-
bündelt und von dieser treuhänderisch 
verwaltet wird.29 Der HFA ist der Auf-
fassung, dass es für die gesetzlich gefor-
derte Insolvenzsicherheit ausreicht, 
wenn durch das Absonderungsrecht 
wirtschaftlich ein vergleichbarer Schutz 
der Versorgungsberechtigten wie bei 
 einem Aussonderungsrecht erreicht 
wird.30 Diese Sichtweise trägt den be-
reits in der Praxis vorhandenen CTA-
Strukturen Rechnung und entspricht 
auch den Vorstellungen des Gesetzge-
bers, der in diesem Zusammenhang 
keine schwerlich umsetzbaren insol-
venzrechtlichen Hürden etablieren 
wollte.31 Da die Vermögensgegenstände 
dem Zugriff aller übrigen Gläubiger 
entzogen sein müssen, kommen im Üb-
rigen nur (im Verhältnis zu Dritten) 
unbelastete Vermögensgegenstände als 
Deckungsvermögen in Betracht.32 So-
weit Vermögensgegenstände die Vor-
aussetzungen des § 7 e Abs. 2 SGB IV 
(zur Insolvenzsicherung der Wertgut-
haben von Zeitwertkonten) erfüllen, 
kann davon ausgegangen werden, dass 
die Vermögensgegenstände dem Zu-
griff der übrigen Gläubiger in einem 
handelsbilanzrechtlich ausreichenden 
Maße entzogen sind.33

 Als Folge der neben der Insolvenzsi-
cherheit geforderten Zweckexklusivität 
müssen auch etwaige laufende Erträge 
sowie Erträge aus der Realisierung stil-

 28 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 23.
 29 Einen ausführlichen Überblick zur rechtli-

chen Gestaltung geben u. a. Küppers/Louven, 
BB 2004, S. 337 ff.

 30 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 24.
 31 Begründung des BilMoG-RefE, S. 95 f. (Her-

vorhebung der Verf.): „Mit der in der gegen-
wärtigen Praxis weit verbreiteten doppelsei-
tigen Treuhand lässt sich bei entsprechender 
Gestaltung beispielsweise ein ausreichender 
wirtschaftlicher Insolvenzschutz erreichen.“

 32 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 27.
 33 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 26; so auch der Be-

richt des Rechtsausschusses zur Beschluss-
empfehlung, BT-Drucks. 16/12407, S. 84 f.
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ler Reserven der Vermögensgegenstän-
de der Erfüllung der Verpflichtungen 
dienen. Außerdem ist die Zweckexklu-
sivität von Deckungsvermögen bei 
Treuhandverhältnissen (d. h. CTA-
Strukturen) nur dann gewahrt, wenn 
die Rückgewähr des Vermögens an den 
Treugeber ausgeschlossen ist. Davon 
ausgenommen sind Erstattungen durch 
den Treuhänder an den Bilanzierenden 
für von diesem bereits an die Versor-
gungsberechtigten geleistete Zahlungen 
sowie Rückübertragungen im Falle ei-
ner Überdotierung des Treuhandver-
mögens.34

3.2.2.  Zweifelsfragen

3.2.2.1.  Betriebsnotwendiges Anlage-
vermögen

Die Vermögensgegenstände, die als De-
ckungsvermögen dienen sollen, müssen 
jederzeit zur Verwertung zwecks Erfül-
lung der Altersversorgungsverpflich-
tungen zur Verfügung stehen. Deshalb 
eignet sich betriebsnotwendiges Anla-
gevermögen nicht.35 Betriebsnotwendig 
sind Vermögensgegenstände immer 
dann, wenn sie nicht frei veräußert 
werden können, ohne dass die eigentli-
che Unternehmensaufgabe hiervon be-
rührt wird (funktionales Ab gren zungs-
kriterium).36 Bürogebäude können da-
gegen durchaus Deckungsvermögen 
darstellen.37

3.2.2.2.  Eigene Anteile

Während der Entwurf in Tz. 30 noch 
eine Aussage enthielt, wonach eigene 
Anteile handelsrechtlich nicht als De-
ckungsvermögen in Betracht kommen, 
ist in der endgültigen Verlautbarung 
keine Aussage zur Deckungsvermö-
gensfähigkeit eigener Anteile mehr ent-
halten. Weder das Argument, der durch 
das BilMoG geänderte Ausweis eigener 
Anteile (§ 272 Abs. 1 a HGB) stelle nun-
mehr klar, dass es sich nicht um Ver-
mögensgegenstände des Bilanzierenden 

 34 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 33.
 35 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 28; siehe auch BT-

Drucks. 16/12407, S. 110. Kritisch Küting/
Scheren/Keßler, KoR 2010, S. 268 ff.

 36 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 29.
 37 Gleicher Ansicht Hagemann/Oecking/

Wunsch, DB 2010, S. 1022; Rhiel, StuB 2010, 
S. 133.

handelt38, noch das Argument, die Ver-
rechnungsvorschrift nach § 272 Abs. 1 a 
HGB sei gegenüber der Saldierungsvor-
gabe nach § 246 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 
HGB vorrangig anzuwenden, fand die 
uneingeschränkte Unterstützung des 
HFA. Auch lässt sich aus dem Gesetzes-
wortlaut und den -materialien nicht 
zweifelsfrei erkennen, dass nur solche 
Vermögensgegenstände als Deckungs-
vermögen in Betracht kommen, die 
auch im Falle der Insolvenz des Trä-
gerunternehmens noch ein eigenes 
Schuldendeckungspotenzial aufwei-
sen39. Dies ist bei eigenen Anteilen nicht 
der Fall, denn sie können aufgrund des 
mit einer Insolvenz zwangsläufig ver-
bundenen Wertverlusts gerade keinen 
Beitrag zur Sicherung der Ansprüche 
der begünstigten Arbeitnehmer leisten. 
Deshalb sollte ein Bilanzierender u. E. 
die Designation eigener Anteile zu De-
ckungsvermögen sorgfältig prüfen. 
Gleiches gilt für vom Bilanzierenden 
zurückerworbene eigene Anleihen.

3.2.2.3.  Verpfändete Wertpapier-
depots und Rückdeckungs-
versicherungsansprüche

Im Handelsbilanzrecht reichen für die 
Qualifikation als Deckungsvermögen 
auch Verpfändungen von Vermögens-
gegenständen aus. Nach den IFRS gilt 
dies demgegenüber nur bei Versiche-
rungsverträgen („qualifying insurance 
policies“; IAS 19.7), nicht aber bei an-
deren Vermögensgegenständen (z. B. 
Wertpapierdepots, Immobilien, For de-
rungen).40

 Bei der Verpfändung (z. B. von Rück-
deckungsversicherungsansprüchen) muss 
sichergestellt sein, dass dem Arbeitgeber 
kein einseitiges Verwertungsrecht (zulas-
ten der begünstigten Arbeitnehmer) zu-
steht. Generell gilt: Hat sich der Arbeitge-
ber die Verfügung über einen verpfände-
ten Vermögensgegenstand vorbehalten, 

 38 Zur Diskussion, ob eigene Anteile nach dem 
BilMoG noch als Vermögensgegenstände an-
zusehen sind, siehe Schmidtmann, StuW 
2010, S. 286 ff.

 39 In diesem Sinne Gelhausen/Fey/Kämpfer, 
a.a.O. (Fn. 25), Abschn. C, Rn. 41 (Hervorhe-
bung der Verf.): „Das Deckungsvermögen iSd. 
§ 246 Abs. 2 Satz 2 erster Halbsatz HGB soll 
gewährleisten, dass die Altersversorgungsan-
sprüche sowie vergleichbare langfristige An-
sprüche der Arbeitnehmer auch bei Insolvenz 
des Unternehmens erfüllt werden können.“

 40 Vgl. Rhiel, StuB 2010, S. 132.

der als Deckungsvermögen fungieren soll, 
ist dies nur dann unschädlich, wenn durch 
eine Surrogationsklausel die Verpflich-
tung besteht, das Deckungsvermögen un-
geschmälert zu belassen. Übt also der Ar-
beitgeber beispielsweise das vertragliche 
Rückkaufsrecht bei einer Rückdeckungs-
versicherung aus, muss er von vornher-
ein verpflichtet sein, entsprechenden Er-
satz für das Deckungsvermögen zu schaf-
fen. Anderenfalls eignet sich die Rück-
deckungsversicherung trotz Verpfändung 
nicht als Deckungsvermögen.

3.2.2.4.  Nicht passivierte Altzusagen 
oder mittelbare Alters-
versorgungszusagen

Wird das Passivierungswahlrecht des 
Art. 28 Abs. 1 EGHGB dahin gehend 
ausgeübt, dass Altzusagen oder mittel-
bare Altersversorgungszusagen nicht 
passiviert werden, obgleich die Voraus-
setzungen des § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB 
(Rückstellung für ungewisse Verbind-
lichkeiten) erfüllt sind, kommt eine Be-
wertung des (vermeintlichen) De-
ckungsvermögens mit dem beizulegen-
den Zeitwert41 nicht in Betracht.42 Ohne 
bilanzielle Verrechnungsmöglichkeit 
mit Schulden fehlt es an einer der Tat-
bestandsvoraussetzungen, die § 246 
Abs. 2 Satz 2 HGB für Deckungsvermö-
gen fordert, sodass die Bewertungsre-
gelung in § 253 Abs. 1 Satz 4 HGB nicht 
einschlägig sein kann.
 Stellt der Bilanzierende für mittelba-
re Verpflichtungen Sicherheiten, so ist 
zu prüfen, ob auch eine Rückstellung 
für die Inanspruchnahme aus diesen Si-
cherheiten gebildet werden muss. Hier-
zu ist zu untersuchen, inwieweit ein 
externer Versorgungsträger über aus-
reichendes eigenes Vermögen verfügt.

3.2.2.5.  Überdeckungen

Der HFA hat davon Abstand genom-
men, die Ermittlung einer „rückfüh-
rungsfähigen“ Überdeckung zu kon-
kretisieren. Daher enthält IDW RS 
HFA 30 keine Schwellenwerte, deren 
Überschreitung Voraussetzung für eine 
Rückführung der Vermögensgegen-
stände wäre. Vielmehr bleibt die sach-
gerechte Bestimmung dem Bilanzie-
renden unter Berücksichtigung der 

 41 Siehe dazu Abschn. 4.5.
 42 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 35.
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Verhältnisse im jeweiligen Einzelfall 
überlassen.43

3.3.  Wechsel des Durchführungswegs

Eine einmal vom Bilanzierenden ge-
troffene Entscheidung zur Durchfüh-
rung der betrieblichen Altersversor-
gung ist nicht für immer bindend. 
Demzufolge sind Wechsel der verschie-
denen Durchführungswege nicht selten 
anzutreffen. In den letzten Jahren er-
folgten vermehrt Wechsel von der un-
mittelbaren zur mittelbaren Verpflich-
tung. Dabei spielen die steuerlichen 
Rahmenbedingungen eine nicht unbe-
trächtliche Rolle, vor allem seit der Ge-
setzgeber mit dem Altersvermögensge-
setz (AVmG)44 ab dem Jahr 2002 durch 
Einführung des Pensionsfonds eine 
weitere externe Durchführungsmög-
lichkeit der betrieblichen Altersversor-
gung eröffnet hat.45

 Im Falle des Wechsels von einer un-
mittelbaren zu einer mittelbaren Alters-
versorgungsverpflichtung ist in der 
Praxis eine Vielzahl von Gestaltungsva-
rianten zu beobachten. Im Jahresab-
schluss des Bilanzierenden kommt es 
dann nur insoweit zur Auflösung einer 
vormals gebildeten Pensionsrückstel-
lung, als sich der Bilanzierende seiner 
unmittelbaren Verpflichtung entledigt. 
Entledigt sich der Bilanzierende seiner 
unmittelbaren Verpflichtung durch 
Leistung einer Einmalzahlung an die 
Versorgungseinrichtung, ist die (regel-
mäßig) in derartigen Fällen auftretende 
Differenz zwischen dem zu zahlenden 
Einmalbetrag und der bislang gebilde-
ten Pensionsrückstellung sofort in vol-
ler Höhe aufwandswirksam zu erfas-
sen.46 Die Gründe für derartige Diffe-

 43 Nicht aufgegriffen wurde somit auch der Vor-
schlag, immer den höchsten bekannten Ver-
pflichtungsbestand (sei es der HGB-Erfül-
lungsbetrag, sei es die Defined Benefit Obli-
gation nach IAS 19) der Ermittlung einer 
Überdeckung zugrunde zu legen; in diesem 
Sinne etwa Hausen, BetrAV 2010, S. 38. 
Gleichwohl wird es nicht als ausreichend 
 angesehen werden können, die Frage nach 
einer handelsrechtlichen Überdeckung allein 
nach einer gem. IFRS ermittelten DBO zu 
entscheiden.

 44 Gesetz zur Reform der gesetzlichen Renten-
versicherung und zur Förderung eines kapi-
talgedeckten Altersvorsorgevermögens (Al-
tersvermögensgesetz – AVmG), BGBl. I 2001, 
S. 1310.

 45 Vgl. Höfer, DB 2001, S. 1145.
 46 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 46.

renzen liegen u. a. in den bei versiche-
rungsförmigen Durchführungswegen 
aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen zu verwendenden Zinssätzen, 
die zurzeit deutlich niedriger sind als 
der nach § 253 Abs. 2 HGB anzuwen-
dende Zinssatz.47

 Beim Wechsel von einer unmittelba-
ren zu einer mittelbaren Altersversor-
gungsverpflichtung ist die Subsidiär-
haftung des Arbeitgebers gem. § 1 
Abs. 1 Satz 3 BetrAVG zu beachten. 
Auch wenn im Zeitpunkt des Wechsels 
des Durchführungswegs durch eine 
 erfolgte Einmalzahlung eine volle Aus-
finanzierung der Verpflichtung (zu-
nächst) gewährleistet erscheint, ist zu 
jedem Abschlussstichtag zu beurteilen, 
ob nicht durch zwischenzeitlich erfolg-
te Entwicklungen eine Unterdeckung 
eingetreten ist, die gem. Art. 28 Abs. 2 
EGHGB im Anhang anzugeben ist, so-
weit sie gem. Art. 28 Abs. 1 EGHB nicht 
passiviert wird.
 Werden im umgekehrten Fall, dem 
Wechsel von einer mittelbaren in eine 
unmittelbare Verpflichtung, Vermö-
gensgegenstände der Versorgungsein-
richtung vom Bilanzierenden über-
nommen, liegt insoweit eine Kauf-
preisschuld vor. Handelt es sich bei 
übernommenen Verpflichtungen um 
Altzusagen i. S. von Art. 28 Abs. 1 
EGHGB, greift das Passivierungswahl-
recht nur für den die Anschaffungskos-
ten der Vermögensgegenstände über-
steigenden Verpflichtungsbetrag. An 
nachfolgenden Abschlussstichtagen 
sind die übernommenen und passivier-
ten Altersversorgungsverpflichtungen 
mit dem nach § 253 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 
HGB ermittelten Wert anzusetzen.48

4.  Bewertung

4.1.  Versicherungsmathematische 
 Parameter

Der bisherige Wortlaut in § 253 Abs. 1 
Satz 2 HGB a. F. („… Rückstellungen 
nur in Höhe des Betrags anzusetzen, 

 47 Per Ende Dezember 2010 belief sich der Zins-
satz gem. RückAbzinsV (Verordnung über die 
Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Ab-
zinsung von Rückstellungen (Rückstellungsab-
zinsungsverordnung), BGBl. I 2009, S. 3790) 
für Verpflichtungen mit einer 15-jährigen Rest-
laufzeit auf 5,15 %; vgl. www.bundesbank.de/
statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung (Stand: 
04.01. 2011).

 48 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 49.

der nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendig ist“) hat durch 
das BilMoG eine sprachlich unschein-
bare, aber weitreichende Ergänzung er-
fahren; denn nunmehr sind „Rückstel-
lungen in Höhe des nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwen-
digen Erfüllungsbetrages anzusetzen.“
 Durch den neu in das HGB aufge-
nommenen Begriff des „notwendigen 
Erfüllungsbetrages“ wird die Pflicht zur 
Einrechnung von Trendannahmen ein-
geführt. Die Begründung im RegE zum 
BilMoG folgert aus diesem Begriff, 
„dass bei der Rückstellungsbewertung 
in der Zukunft – unter Einschränkung 
des Stichtagsprinzips – künftige Preis- 
und Kostensteigerungen zu berücksich-
tigen sind. … Es wird klargestellt, dass 
die Höhe einer Rückstellung von den 
Preis- und Kostenverhältnissen im Zeit-
punkt des tatsächlichen Anfalls der 
Aufwendungen – mithin der Erfüllung 
der Verpflichtung – abhängt.“49 IDW 
RS HFA 30 übernimmt in Tz. 51 aus-
drücklich diese Sichtweise aus der Ge-
setzesbegründung und stellt sie den in 
der IDW Stellungnahme zur Rechnungs-
legung nachfolgenden Anforderungen 
an die zur Berechnung des Erfüllungs-
rückstands heranzuziehenden versiche-
rungsmathematischen Bewertungspa-
rameter voran. In IDW RS HFA 30, 
Tz. 52, wird erläutert, dass nur solche 
Trends bei der Ermittlung des notwen-
digen Erfüllungsbetrags zu berücksich-
tigen sind, die auf am Abschlussstichtag 
begründeten Erwartungen und hinrei-
chend objektiven Erwartungen be ruh-
en,50 wohingegen die Berücksichtigung 
von Veränderungen des notwendigen 
Erfüllungsbetrags aufgrund externer, 
singulärer Ereignisse nach dem Ab-
schlussstichtag nicht zulässig ist. Die 
Berücksichtigung so verstandener 
künftiger Kosten- und Preisverhältnis-
se ist zwingende Folge der Diskontie-
rung der Rückstellungen mit einem 
Nominalzinssatz.51

 Je nach Gestaltung der Versorgungs-
zusage kann eine zukünftige Versor-
gungsleistung durch eine Vielzahl von 
Parametern beeinflusst werden. Am 
häufigsten werden dabei ein Gehalts-

 49 BT-Drucks. 16/10067, S. 52.
 50 Vgl. BT-Drucks. 16/10067, S. 52.
 51 Insofern ist die oben zitierte Aussage aus der 

Begründung des RegE, wonach eine Ein-
schränkung des Stichtagsprinzips erfolgt, 
nicht schlüssig.

Analyse | Bertram/Johannleweling/Roß/Weiser | IDW RS HFA 30: Bilanzierung von Altersversorgungsverpfl ichtungen 5

Beiträge

Die Wirtschaftsprüfung   2 | 2011

0 WPg_02_Arabisch.indd   50 WPg_02_Arabisch.indd   5 05.01.2011   07:31:4405.01.2011   07:31:44



steigerungstrend sowie eine Anpas-
sungsrate der laufenden Renten52 zur 
Umsetzung des in § 16 BetrAVG „nach 
billigem Ermessen“ geforderten Aus-
gleichs des Kaufkraftverlusts anzuset-
zen sein.53 Aber auch die Entwicklung 
der Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung, an-
zurechnende Versorgungsleistungen 
durch Dritte, Anwartschaftstrends so-
wie Karrieretrends haben zum voraus-
sichtlichen Erfüllungszeitpunkt Ein-
fluss auf die Leistungshöhe und sind 
daher im ersten Schritt einzuschätzen 
und anschließend in den Verpflich-
tungsbetrag einzurechnen.
 Im Vorfeld der Veröffentlichung von 
IDW RS HFA 30 wurde teilweise ange-
zweifelt, ob die Einrechnung eines Kar-
rieretrends überhaupt sachgerecht sei; 
schließlich lägen doch zukünftige Be-
förderungen ausschließlich in der Ent-
scheidungshoheit des Arbeitgebers und 
seien daher heute noch nicht aufwands-
wirksam. IDW RS HFA 30 stellt diese 
missverständliche Interpretation eines 
Karrieretrends in Tz. 54 klar: Als Kar-
rieretrend sind danach keine allgemei-
nen Beförderungserwartungen zu ver-
stehen, sondern vielmehr ein „Zuschlag 
auf die angenommene Regelgehaltser-
höhung“. Einem solchen Zuschlag kann 
sich ein Arbeitgeber langfristig in sei-
ner Gehaltspolitik nicht entziehen. In 
der Praxis der Bewertung nach IAS 19 
hat sich hierfür regelmäßig ein pau-
schaler Zuschlag von einem halben 
Prozentpunkt auf den Gehaltstrend he-
rausgebildet.
 Besonders bedeutsame Bewertungs-
parameter stellen die biometrischen 
Annahmen dar. Bei den Sterbe- und 
Invalidisierungswahrscheinlichkeiten 
übernimmt IDW RS HFA 30 im ersten 
Spiegelstrich der Tz. 62 wörtlich die 
Anforderungen der bisherigen IDW 
St/HFA 2/1988. Es bleibt vor allem 
die Anwendung von „allgemein aner-

 52 Einen Überblick über die Parameter für die 
Einkommens- und Rentendynamik, wie sie 
in den Jahren 2006 bis 2009 in den IFRS-Kon-
zernabschlüssen von rund 50 großen deut-
schen Konzernen typischerweise (Mittelwert) 
bzw. als Extremwerte (Minimum und Maxi-
mum) verwendet wurden, geben Thurnes/
Vavra/Geilenkothen, DB 2010, S. 2740.

 53 Siehe hierzu auch Stellungnahme des Haupt-
fachausschusses: Zur Bilanzierung und Prü-
fung der Anpassungspflicht von Betriebsrenten 
(IDW St/HFA 3/1993), WPg 1994, S. 24 = FN-
IDW 1994, S. 4.

kannten Tabellenwerken“ auch weiter-
hin zulässig. Ein Bilanzierender ist 
 daher nicht verpflichtet, für seinen 
 eigenen Personalbestand Sterblich-
keits- und Invaliditätsanalysen durch-
zuführen. Es ist davon auszugehen, 
dass die große Mehrheit der Anwender 
auch künftig handelsrechtlich die für 
steuerliche Bewertungszwecke von der 
Finanzverwaltung anerkannten Ster-
betafeln54 heranziehen wird.
 Hinsichtlich der Effekte aus zukünfti-
gen Kündigungen („Fluktuation“) wird 
eine lediglich pauschal durchgeführte 
Einrechnung, wie in der steuerlichen 
Bewertung vorgeschrieben,55 ausdrück-
lich verboten. Es müssen aber keine un-
ternehmensspezifischen Statistiken des 
Kündigungsverhaltens angefertigt und 
untersucht werden; die Verwendung von 
Branchenwerten wird vom HFA aus-
drücklich zugelassen. Diese Branchen-
werte bestehen aus geschlechts- und al-
tersabhängigen Wahrscheinlichkeiten.56

 Eine wichtige biometrische Annah-
me ist das voraussichtliche Pensio-
nierungsalter. Hier darf nicht verein-
fachend die in der Zusage benannte 
Altersgrenze herangezogen werden; 
vielmehr sind die im Unternehmen tat-
sächlich bestehenden Pensionierungs-
gewohnheiten zu betrachten. So ist bei-
spielsweise zu berücksichtigen, wenn 
die Beschäftigten eines Unternehmens 
abweichend von dem in den Versor-
gungszusagen regelmäßig unter Bezug-
nahme auf den gesetzlichen Rentenbe-
ginn als spätesten Rentenbeginn be-

 54 Aktuell handelt es sich dabei vor allem um die 
„Richttafeln 2005 G“ von Heubeck.

 55 Nach § 6 a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 6 i.V. mit 
§ 52 Abs. 16 b und 17 EStG dürfen – abhängig 
vom Jahr der Zusageerteilung – Pensions-
rückstellungen erst ab dem 27. bis 30. Lebens-
jahr gebildet werden. Hiermit sollen nach 
dem Willen des Steuergesetzgebers pauschal 
Fluktuationseffekte berücksichtigt werden; 
eine alternative Einrechnung von Kündi-
gungswahrscheinlichkeiten ist steuerlich 
nicht zulässig. Die Übernahme der nach § 6 a 
EStG ermittelten Pensionsrückstellung ist für 
die Handelsbilanz aber ohnehin gem. IDW RS 
HFA 30, Tz. 63, „regelmäßig nicht zulässig“.

 56 Die in der aktuellen Fachdiskussion (vgl. z. B. 
Herrmann, Der Aktuar 2010, S. 61) vorge-
schlagene Ergänzung um das Dienstalter als 
einen weiteren (dritten) Einflussfaktor der 
Fluktuationstafeln führt zwar aktuariell zu ei-
ner verfeinerten Bewertung; dies wird aber 
vor dem Hintergrund einer bei den meisten 
Bilanzierenden im Zeitablauf schwankenden 
Fluktuation in IDW RS HFA 30 u. E. zu Recht 
nicht adressiert.

stimmten Termin das Dienstverhältnis 
früher beenden und die Betriebsrente 
(unter Inkaufnahme von Rentenab-
schlägen) beanspruchen.
 Zusammenfassend für alle Bewer-
tungsparameter (außer der Diskontie-
rung) ist festzuhalten, dass nach dem 
HGB i. d. F. des BilMoG im Regelfall die 
gleichen Annahmen gelten wie sie auch 
bei einer Berechnung des Verpflich-
tungsbarwerts (Defined Benefit Obli-
gation) nach IAS 19 zugrunde zu legen 
sind.

4.2.  Diskontierung

Das Erfordernis zur Diskontierung von 
Pensionsrückstellungen ist in dem Sin-
ne nicht neu, als solche Verpflichtungen 
bereits nach HGB a. F. abzuzinsen wa-
ren57. In Übereinstimmung mit den in-
soweit bestehenden steuerlichen Vorga-
ben (§ 6 a Abs. 3 Satz 3 EStG) und durch 
IDW St/HFA 2/1988 gedeckt erfolgte 
indes in der Vergangenheit häufig eine 
pauschale Abzinsung mit 6 %, ohne das 
aktuelle Zinsniveau und die Restlauf-
zeit der Verpflichtung zu berücksichti-
gen. Dagegen sieht § 253 Abs. 2 Satz 1 
HGB nunmehr vor, dass Rückstellun-
gen mit einer Restlaufzeit von mehr als 
einem Jahr grundsätzlich mit dem ihrer 
Restlaufzeit entsprechenden durch-
schnittlichen Marktzinssatz der vergan-
genen sieben Geschäftsjahre abzuzin-
sen sind. Um Ermessensspielräume 
einzuschränken und die Bilanzierenden 
zu entlasten,58 werden die anzuwenden-
den (Nominal-)Zinssätze für ganzjähri-
ge Restlaufzeiten von einem bis 50 Jah-
ren nach Maßgabe der RückAbzinsV 
von der Deutschen Bundesbank ermit-
telt und monatlich im Internet bekannt 
gemacht. Unter der Restlaufzeit ist bei 
Altersversorgungsverpflichtungen nicht 
die voraussichtliche Dauer bis zur voll-
ständigen Abwicklung, sondern die 
Duration im Sinne eines versicherungs-
mathematischen Schwerpunkts der 
künftigen Zahlungen an den Versor-
gungsberechtigten zu verstehen.59

 57 Vgl. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB a. F. Siehe auch 
Fink/Kunath, DB 2010, S. 2350; Wolz/Olde-
wurtel, KoR 2011, S. 43.

 58 Vgl. BT-Drucks. 16/10067, S. 55, sowie den 
Allgemeinen Teil der Begründung zur Rück-
AbzinsV; siehe auch Fink/Kunath, DB 2010, 
S. 2348; Thurnes/Vavra/Geilenkothen, DB 
2010, S. 2740.

 59 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 55.
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 Unter Durchbrechung des Einzelbe-
wertungsgrundsatzes und abweichend 
von Satz 1 erlaubt es § 253 Abs. 2 Satz 2 
HGB, bei der Bestimmung des Zinssat-
zes zur Diskontierung von Rückstellun-
gen für Altersversorgungsverpflichtun-
gen pauschal von einer Restlaufzeit von 
15 Jahren auszugehen. Ohne diese Ver-
einfachungsregelung wäre der Bilanzie-
rende gehalten, für jede einzelne Ver-
pflichtung je nach geschätzter Restlauf-
zeit der künftigen Zahlungen aus den 
erteilten Versorgungszusagen individu-
elle Diskontierungszinssätze zu er mit-
teln,60 was zu kaum vertretbarem Mehr-
aufwand geführt hätte. Auch in den 
Fällen, in denen die erwartete tatsächli-
che Restlaufzeit (mittlere Duration) er-
heblich kürzer oder länger ist als die 
pauschal angenommenen 15 Jahre, ist 
es zulässig, von der Vereinfachungsre-
gelung Gebrauch zu machen. Der Hin-
weis in der Begründung zum RegE des 
BilMoG, wonach „die Anwendung der 
Vereinfachungsvorschrift unter dem 
Vorbehalt [steht], dass der Jahresab-
schluss ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage vermit-
teln muss“61, überzeugt nicht: Nach 
§ 264 Abs. 2 Satz 1 HGB hat der Jahres-
abschluss den true and fair view unter 
Beachtung der GoB zu vermitteln. Bei 
§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB handelt es 
sich um einen kodifizierten GoB, des-
sen Anwendbarkeit durch das Gesetz 
nicht an Bedingungen geknüpft ist. Im 
Falle deutlich kürzerer bzw. längerer 
Restlaufzeiten als 15 Jahre ist dessen 
ungeachtet zu empfehlen, bei der Be-
stimmung des anzuwendenden Dis-
kontierungszinssatzes (freiwillig) von 
der tatsächlichen (kürzeren oder länge-
ren) Restlaufzeit auszugehen; dabei darf 
die Restlaufzeit – gestützt auf § 256 
Satz 2 i.V. mit § 240 Abs. 4 HGB62 – je-
weils einheitlich für sachlich abgegrenz-
te Teilkollektive von Versorgungsbe-
rechtigten bestimmt werden.63

 Der Gesetzgeber hat sich mit der 
Vorgabe zur Verwendung eines rest-
laufzeitentsprechenden durchschnittli-
chen Marktzinssatzes der vergangenen 

 60 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 56; siehe auch Ku-
nath, a.a.O. (Fn. 15), S. 171; Thurnes/Vavra/
Geilenkothen, DB 2010, S. 2740.

 61 BT-Drucks. 16/10067, S. 55.
 62 Vgl. Johannleweling, BetrAV 2010, S. 452.
 63 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 57.

sieben Geschäftsjahre64 – im Unter-
schied zu IFRS (IAS 19.78 ff.) – bewusst 
gegen einen Stichtagsmarktzinssatz 
entschieden. Auch wurde kein Korri-
dorverfahren, wie es der gegenwärtige 
IAS 19 noch als Option enthält,65 in das 
HGB eingeführt.66 Aufgrund der han-
delsrechtlichen Verwendung eines 
Durchschnittszinssatzes der vergange-
nen sieben Jahre, der weniger schwan-
kungsanfällig ist als ein Stich tags zins-
satz, wirken sich Veränderungen des 
Marktzinsniveaus, die sich als nicht 
nachhaltig erweisen, nur abgeschwächt 
auf das Unternehmensergebnis aus; die 
Darstellung einer unangemessen ver-
zerrten (operativen) Unternehmens-
performance wird somit vermieden.67

 Der erstmalige Ansatz einer Pensi-
onsrückstellung hat ohne Buchung ei-
nes Zinsertrags (Nettomethode) in 
Höhe des notwendigen Erfüllungsbe-
trags zu erfolgen.68 Ein Vorgehen nach 
der Bruttomethode (d. h. zunächst Bu-
chung des nicht diskontierten Erfül-
lungsbetrags mit anschließender Er-
fassung eines Zinsertrags aus der Ab-
zinsung) würde gerade im Bereich der 
regelmäßig langfristigen Altersversor-
gungsverpflichtungen zu einem stark 
verzerrten Bild der Realität führen.69

 64 Gemeint sein dürften wohl eher Kalenderjah-
re, weil anderenfalls im Falle von Rumpfge-
schäftsjahren nicht der empirisch festgestellte 
siebenjährige Zinszyklus komplett abgedeckt 
wird.

 65 ED 2010/3 „Defined Benefit Plans – Pro posed 
amendments to IAS 19“ sieht die Streichung 
der Option zur Anwendung des corridor ap-
proach in IAS 19 vor; vgl. z. B. Rhiel, StuB 
2010, S. 134.

 66 Vgl. BT-Drucks. 16/10067, S. 55.
 67 Zu dem Phänomen, dass es entgegen der In-

tention des Gesetzgebers aufgrund der Vor-
gabe zur Verwendung eines Durchschnitts-
zinssatzes bei gleichzeitiger Verwendung 
stichtagsbezogener Erwartungen bezüglich 
der Kosten- und Preissteigerungen nicht zu 
einer Absenkung, sondern zu einer Erhöhung 
der Ergebnisvolatilität kommen kann, siehe 
Wüstemann/Koch, BB 2010, S. 1075 ff.; dazu 
auch Fink/Kunath, DB 2010, S. 2350, sowie 
Kunath, a.a.O. (Fn. 15), S. 173.

 68 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 59.
 69 So auch Lüdenbach, StuB 2010, S. 108 f.; a.A. 

Gelhausen/Fey/Kämpfer, a.a.O. (Fn. 25), Ab-
schn. I, Rn. 61 und 63; Kunath, a.a.O. (Fn. 15), 
S. 167 f., die die Bruttomethode als ebenfalls 
zulässig ansehen. Zur Diskussion vgl. auch 
Fink/Kunath, DB 2010, S. 2348 f., sowie Weigl/
Weber/Costa, BB 2009, S. 1064.

4.3.  Berechnungsverfahren

Hinsichtlich des anzuwendenden ver-
sicherungsmathematischen Berech-
nungsverfahrens schreibt das Gesetz 
nur für wertpapiergebundene Zusagen70 
i. S. von § 253 Abs. 1 Satz 3 HGB die Be-
wertungsmethode vor.71 In Tz. 60 von 
IDW RS HFA 30 werden grundsätzliche 
Anforderungen aufgestellt. Danach 
„sind die anerkannten Regeln der Ver-
sicherungsmathematik anzuwenden“ 
und Verpflichtungen gegenüber den 
mit unverfallbaren Ansprüchen aus-
geschiedenen Anwärtern sowie Leis-
tungsempfängern „mit ihrem Barwert 
anzusetzen“. Bei Anwärtern „muss die 
Mittelansammlung grundsätzlich über 
die Aktivitätsperiode des einzelnen 
Versorgungsanwärters erfolgen.“ Inso-
weit werden die bewährten Regeln aus 
der bisherigen IDW St/HFA 2/1988 na-
hezu wörtlich übernommen.
 Die Verwendung des Anwartschafts-
barwertverfahrens, das als „projected 
unit credit method“ nach IFRS und US-
GAAP sogar als einziges Verfahren vor-
geschrieben ist, sieht der HFA als stets 
zulässig an. Einschränkungen erfährt 
jedoch das versicherungsmathemati-
sche Teilwertverfahren durch Tz. 61 
von IDW RS HFA 30. Vor dessen An-
wendung muss daher der Bilanzierende 
untersuchen und begründen, ob der 
Aufwand auch tatsächlich verursa-
chungsgerecht über die Dienstzeit ver-
teilt wird und dies nicht etwa durch Be-
sonderheiten in der Versorgungszusage 
ausgeschlossen wird. Der HFA nennt 
hier als Beispiele für eine Unzulässig-
keit der Anwendung des versicherungs-
mathematischen Teilwertverfahrens 
einmalige Entgeltumwandlungen oder 
eine Änderung der Zusage, die mit ei-
ner Minderung der künftigen Anwart-
schaftszuwächse verbunden ist. Im zu-
letzt genannten Fall behielte der Arbeit-
nehmer nach der Zusageänderung (aus 
arbeitsrechtlichen Gründen) zwar noch 
den bis dahin erdienten Versorgungs-
besitzstand, aber ihm würden in der 
Zukunft nur noch geringere Zuwächse 

 70 Siehe Abschn. 4.6.
 71 Bereits in der Begründung zum RefE des 

BilMoG vom 08.11. 2007 (www.iasplus.com/
europe/0711germanlawproposal.pdf) wird auf 
S. 109 ausgeführt: „Die Anwendung eines 
 bestimmten versicherungsmathematischen 
Verfahrens wird für die Bewertung von Pen-
sionsrückstellungen nicht vorgeschrieben.“
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als vor der Minderungsänderung oder 
sogar überhaupt keine Zuwächse mehr 
zugeteilt.
 Der Grund für die vom HFA ge-
nannten Einschränkungen liegt in der 
Technik des Teilwertverfahrens: Hier 
wird zu jedem Bewertungsstichtag der 
vom Arbeitnehmer bis zur Pensionie-
rung voraussichtlich erdienbare Erfül-
lungsbetrag ermittelt und versiche-
rungsmathematisch in einen über die 
gesamte Dienstzeit gleichbleibenden 
Aufwand zerlegt. Bei den o. g. Beispie-
len ist sofort ersichtlich, dass sich der 
Versorgungsaufwand aber nicht kons-
tant über die Dienstzeit verteilen darf.

4.4.  Altersversorgungsverpflichtungen 
in Fremdwährung

Hat der Bilanzierende Betriebsstätten 
und/oder Tochterunternehmen, die in 
Nicht-EWU-Staaten belegen sind, und 
wurden gegenüber den dort Beschäftig-
ten Altersversorgungszusagen erteilt, 
die bei Eintritt des Versorgungsfalls in 
fremder Währung zu erfüllen sind, ist 
fraglich, wie die für diese Fremdwäh-
rungsverpflichtungen im Jahres- bzw. 
Konzernabschluss zu bildenden Pensi-
onsrückstellungen zu bewerten sind. 
Hinsichtlich des notwendigen Erfül-
lungsbetrags dürfte unstrittig sein, dass 
dieser auf Basis der landesspezifischen 
Erwartungen bezüglich der künftigen 
Lohn-, Gehalts- und Rentenverhältnis-
se sowie der im jeweiligen Staat gelten-
den Rechtslage zu ermitteln ist. Indes 
stellt sich vor dem Hintergrund des Ge-
setzeswortlauts sowie der Gesetzeshis-
torie die Frage nach dem für die Dis-
kontierung heranzuziehenden Zinssatz. 
§ 253 Abs. 2 HGB differenziert mit 
Blick auf den Diskontierungszinssatz 
nicht nach der Währung, in der die der 
Rückstellung zugrunde liegende Ver-
pflichtung zu erfüllen ist: Nach dem 
Wortlaut des Satzes 4 i.V. mit Satz 1 ist 
stets der grundsätzlich restlaufzeitent-
sprechende durchschnittliche, nach 
Maßgabe der RückAbzinsV ermittelte 
und bekannt gegebene Marktzinssatz 
anzuwenden. Die Deutsche Bundes-
bank ermittelt die Zinssätze auf Grund-
lage einer Null-Kupon-Euro-Zinsswap-
kurve (§§ 1, 2 und 7 RückAbzinsV). 
§ 253 Abs. 2 HGB i. d. F. des RefE des 
BilMoG hatte neben der Laufzeit- noch 
eine Währungskongruenz des Diskon-
tierungszinssatzes vorgesehen. Die An-
forderung der Währungskongruenz 
wurde allerdings im weiteren Verlauf 

des Gesetzgebungsverfahrens aus Ver-
einfachungsgründen aufgegeben und 
war schon im RegE nicht mehr enthal-
ten.72 Mithin lässt sich aus dem Gesetz 
keine Pflicht ableiten, zur Diskontie-
rung von Rückstellungen für in fremder 
Währung zu erfüllende Verpflichtun-
gen einen währungskongruenten Zins-
satz anzuwenden. Dem steht auch nicht 
die Begründung des RegE entgegen, 
wonach „der Abzinsungszinssatz nach 
den Vorgaben des § 253 Abs. 2 Satz 1 
HGB selbst zu ermitteln oder von pri-
vaten Anbietern zu beziehen“ ist, „wenn 
die Anwendung des durch die Deutsche 
Bundesbank ermittelten Abzinsungs-
zinssatzes zu einer den tatsächlichen 
Verhältnissen nicht entsprechenden 
Darstellung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage führt“73. Ungeachtet 
dessen kann es vor dem Hintergrund 
einer oftmals (zumindest theoretisch) 
bestehenden hohen Korrelation zwi-
schen der Kosten- und Preisentwick-
lung in einem Staat sowie dem dort 
herrschenden Zinsniveau im Sinne ei-
nes true and fair view sachgerecht sein, 
einen währungskongruenten (und zu-
dem laufzeitkongruenten) Diskontie-
rungszinssatz zu verwenden.74 Dieser 
muss indes die Anforderung nach § 253 
Abs. 2 Satz 1 HGB erfüllen, d. h. es muss 
sich um einen durchschnittlichen Zins-
satz der vergangenen sieben Jahre han-
deln. Hinsichtlich der Restlaufzeit gilt 
die Vereinfachungsregelung nach § 253 
Abs. 2 Satz 2 HGB entsprechend.

4.5.  Bewertung von Deckungs-
vermögen

Erfüllt ein Vermögensgegenstand die 
Voraussetzungen nach § 246 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 1 HGB (Insolvenzfestig-
keit, Zweckexklusivität), ist er fortan als 
Deckungsvermögen nach § 253 Abs. 1 
Satz 4 HGB mit dem beizulegenden 
Zeitwert i. S. von § 255 Abs. 4 HGB zu 
bewerten. Sowohl eine Zuschreibung 
zum bisherigen Buchwert bei Designa-
tion als auch künftige Veränderungen 
des beizulegenden Zeitwerts sind er-
folgswirksam zu erfassen. Kapitalgesell-
schaften haben dabei § 268 Abs. 8 Satz 3 
i.V. mit Satz 1 HGB zu beachten, wo-
nach eine Ausschüttungssperre besteht, 

 72 Vgl. BT-Drucks. 16/10067, S. 54.
 73 Beide Zitate ebenda.
 74 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 66.

soweit der beizulegende Zeitwert des 
Deckungsvermögens abzüglich korres-
pondierender passiver latenter Steuern 
die (historischen75) Anschaffungskos-
ten des jeweiligen Vermögensgegen-
stands übersteigt.76 Die Differenzen 
sind für jeden Vermögensgegenstand 
einzeln zu bestimmen; nur die positi-
ven Differenzen fließen in die Bemes-
sung des ausschüttungsgesperrten Be-
trags ein.77 Bei Vorliegen eines Ergeb-
nisabführungsvertrags (vgl. § 291 Abs. 1 
AktG) gilt anstelle der Ausschüttungs-
sperre eine Abführungssperre (vgl. 
§ 301 Satz 1 AktG). Bei Personenhan-
delsgesellschaften – auch solchen i. S. 
von § 264 a Abs. 1 HGB – kommt eine 
Ausschüttungssperre nicht zur An wen-
dung;78 allerdings ist ggf. ein Wieder-
aufleben der Haftung des Kommandi-
tisten zu beachten (vgl. § 172 Abs. 4 
Satz 3 HGB), worüber gem. § 264 c 
Abs. 2 Satz 9 HGB im Anhang zu be-
richten ist.
 Die Bestimmung des beizulegenden 
Zeitwerts richtet sich nach der Bewer-
tungshierarchie in § 255 Abs. 4 HGB. 
Nach dessen Satz 1 entspricht der bei-
zulegende Zeitwert auf der ersten Stufe 
dem Preis, der am Bewertungsstichtag 
auf einem aktiven Markt für den betref-
fenden Vermögensgegenstand zustande 
gekommen ist.79 Existiert ein solcher 
Preis nicht, ist der beizulegende Zeit-
wert nach Satz 2 auf der zweiten Stufe 
mit Hilfe allgemein anerkannter Be-
wertungsmethoden (vor allem Ver-
gleichs- oder Kapitalwertverfahren, 
Optionspreismodelle) zu ermitteln. Ist 
auch dies (ausnahmsweise) nicht oder 
nicht mehr verlässlich möglich, sind 
nach Satz 3 auf der dritten und letzten 
Stufe die Anschaffungskosten des Ver-
mögensgegenstands unter Beachtung 
des strengen Niederstwertprinzips fort-

 75 Vgl. BT-Drucks. 16/12407, S. 87.
 76 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 69. Zu den Auswir-

kungen einer Entwidmung von bislang zum 
Deckungsvermögen gehörenden Vermögens-
gegenständen auf deren Bewertung sowie die 
Ausschüttungssperre siehe IDW RS HFA 30, 
Tz. 70.

 77 Vgl. Kunath, a.a.O. (Fn. 15), S. 175.
 78 Vgl. Gelhausen/Fey/Kämpfer, a.a.O. (Fn. 25), 

Abschn. N, Rn. 4; Marx/Dallmann, Stbg 2010, 
S. 454.

 79 Zu den Kriterien eines aktiven Markts siehe 
IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: 
 Bilanzierung von Finanzinstrumenten des 
Handelsbestands bei Kreditinstituten (IDW RS 
BFA 2), WPg Supplement 2/2010, S. 67 f. = 
FN-IDW 2010, S. 159 f., Tz. 39 ff.
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zuführen.80 Diese letzte Stufe der Be-
wertungshierarchie findet regelmäßig 
Anwendung bei der Bewertung von 
Ansprüchen aus Rückdeckungsversi-
cherungen. Hierzu stellt IDW RS 
HFA 30 klar, dass die fortgeführten An-
schaffungskosten und damit der beizu-
legende Zeitwert mit dem steuerlichen 
Aktivwert81 übereinstimmen.82

4.6.  Wertpapiergebundene Zusagen

§ 253 Abs. 1 Satz 3 HGB enthält eine be-
sondere Bewertungsregelung für Ver-
pflichtungen aus sog. wertpapiergebun-
denen Versorgungszusagen. Danach sind 
Rückstellungen für Verpflichtungen aus 
Altersversorgungszusagen, soweit sich 
deren Höhe ausschließlich nach dem 
beizulegenden Zeitwert von Wertpapie-
ren bestimmt, mit diesem beizulegenden 
Zeitwert der Wertpapiere anzusetzen. 
Diese Regelung ist eine begrüßenswerte 
Reaktion des Gesetzgebers auf eine Form 
von Altersversorgungsplänen, die in den 
letzten Jahren starke Verbreitung erfah-
ren hat.83 Bei diesen Zusagen liegt eine 
Abhängigkeit (ggf. von Teilen) der Ver-
sorgungsleistung vom Wert eines An-
lageinstruments vor. Die durch das 
BilMoG eingeführte Regelung bietet (we-
nigstens dann) eine sinnvolle Bewer-
tungslösung an, wenn das Anlageinstru-
ment zu den Wertpapieren i. S. von § 266 
Abs. 2 A.III.5. HGB gehört.84

 Die Anwendung von § 253 Abs. 1 
Satz 3 HGB setzt nicht voraus, dass der 
Bilanzierende die Wertpapiere, deren 
beizulegender Zeitwert den Umfang 
der Leistungen an den Versorgungsbe-
rechtigten determiniert, selbst im Be-
stand hält; entscheidend ist allein, dass 
die betreffenden Wertpapiere dem 
Wertpapierbegriff von § 266 Abs. 2 A.
III.5. HGB genügen.85 Obwohl es sich 

 80 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 68.
 81 Vgl. R 4 b Abs. 3 Satz 5 EStR 2008, H 6 a 

Abs. 23 EStH 2008.
 82 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 68.
 83 Hier ist das HGB fortschrittlicher als IAS 19. 

Schon seit längerer Zeit wird von IFRS-Bilan-
zierenden beklagt, dass die in IAS 19 vorge-
schriebene Verwendung des Anwartschafts-
barwertverfahrens nicht sinnvoll ist, wenn in 
einer („Defined-Benefit“-)Zusage die Versor-
gungsleistung akzessorisch zu einem Vermö-
gensgegenstand oder einem Index ist.

 84 Eine nicht abschließende Auflistung kon-
kreter Anlagearten enthält IDW RS HFA 30, 
Tz. 73.

 85 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 72.

bei Ansprüchen aus einer Rückde-
ckungsversicherung formal nicht um 
Wertpapiere in diesem Sinne handelt, 
sind Altersversorgungszusagen, deren 
Höhe sich ausschließlich nach dem 
 beizulegenden Zeitwert eines Rück-
deckungsversicherungsanspruchs be-
stimmt, bilanziell wie wertpapierge-
bundene Versorgungszusagen zu be-
handeln.86 Schließlich gilt die Regelung 
des § 253 Abs. 1 Satz 3 HGB auch für 
vergleichbare langfristig fällige Ver-
pflichtungen, vor allem für Verpflich-
tungen des Bilanzierenden aus Zeit-
wertkonten.87

 Es ist zu beachten, dass das Gesetz 
ausdrücklich nach Leistungsteilen ver-
langt, die (mit Ausnahme eines garan-
tierten Mindestbetrags) ausschließlich 
vom beizulegenden Zeitwert eines 
Wertpapiers abhängen. Damit scheiden 
z. B. Leistungsteile aus, die eine Verren-
tungspflicht enthalten; denn hier be-
steht über das Wertpapier hinaus auch 
z. B. eine Abhängigkeit von der einge-
rechneten Lebenserwartung. Soweit bei 
Leistungen eine ausschließliche Ver-
bindung zum Wertpapier identifiziert 
werden kann, wird dafür auch kein 
 versicherungsmathematisches Berech-
nungsverfahren benötigt. IDW RS 
HFA 30 gibt unter Tz. 76 in einem Ent-
scheidungsbaum umfassende Hilfestel-
lung zur bilanziellen Behandlung, vor 
allem zum Zusammenhang mit De-
ckungsvermögen und mit Bewertungs-
einheiten i. S. von § 254 HGB.
 Leistungskongruente Rückdeckungs-
versicherungen führen zu wertpapierge-
bundenen Zusagen, wobei der HFA auch 
klarstellt, was unter Leistungskongruenz 
zu verstehen ist:88 Sie ist die Deckungs-
gleichheit zwischen den Zahlungen an 
den Versorgungsberechtigten aus der 
Zusage einerseits und an den Arbeitge-
ber aus dem Versicherungsvertrag ande-
rerseits, jeweils hinsichtlich des Zeit-
punkts und der Höhe. Die Bilanzierung 
leistungskongruenter Rückdeckungsver-
sicherungen nach HGB i. d. F. des BilMoG 
ist eine konsequente Weiterentwicklung 
der bisherigen handelsrechtlichen Be-
handlung, denn bisher galt bei Leistungs-
kongruenz nach HGB a. F., dass „[d]er 
Wert des Aktivpostens … den Buchwert 

 86 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 74; so auch Ernst/
Seidler, BB 2009, S. 767, Fn. 9.

 87 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 77; siehe auch 
BT-Drucks. 16/12407, S. 85.

 88 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 74.

der korrespondierenden Pensionsver-
pflichtung nicht übersteigen“89 darf.

4.7.  Fehlbetrag aus mittelbaren 
 Verpflichtungen

Nach Art. 28 Abs. 2 und Art. 48 Abs. 6 
EGHGB ist die Inanspruchnahme des 
Passivierungswahlrechts bei mittelba-
ren Altersversorgungsverpflichtungen 
an die Anhangangabe eines ggf. vorlie-
genden Fehlbetrags geknüpft. Angabe-
pflichtig ist somit der (zulässigerweise) 
nicht gebildete Teil der Pensionsrück-
stellungen. Der Fehlbetrag bei mittelba-
ren Verpflichtungen ergibt sich als 
„Differenz zwischen dem Erfüllungsbe-
trag der Versorgungsverpflichtungen 
beim Bilanzierenden und dem beizule-
genden Zeitwert des Vermögens der 
Versorgungseinrichtung“90.
 Es ist zudem zulässig, bei der Ermitt-
lung exakter91 vorzugehen, indem bei 
der Ermittlung des Erfüllungsbetrags 
die vom Versorgungsträger angewandte 
Methodik zur Verteilung des Aufwands 
auf die Dienstzeit übernommen wird. 
Voraussetzung dafür ist indes, dass die-
se Methodik ein versicherungsmathe-
matisches Verfahren darstellt, welches 
auch den Anforderungen der Tz. 60 f. 
von IDW RS HFA 30 genügt.

5.  Stetigkeit

Ein Ansatzwahlrecht besteht für Alters-
versorgungsverpflichtungen für die in 
Art. 28 Abs. 1 EGHGB genannten Alt-
zusagen und für Unterdeckungen bei 
mittelbaren Verpflichtungen. Während 
bis zum Inkrafttreten des BilMoG in 
der Rechnungslegungspraxis eine sehr 
heterogene Ausübung dieser Ansatz-
wahlrechte zu beobachten war und vor 
allem keine Verpflichtung zur Nachho-
lung bestand,92 ist seit Inkrafttreten des 
BilMoG die Ansatzstetigkeit nach § 246 
Abs. 3 HGB zu beachten.

 89 Berichterstattung über die 196. Sitzung des 
HFA am 02.03. 2005, FN-IDW 2005, S. 333.

 90 IDW RS HFA 30, Tz. 78.
 91 Der Wunsch nach der Zulässigkeit exakterer 

Ermittlungen des Fehlbetrags war eine der 
Hauptanmerkungen der Pensionsaktuare zu 
IDW ERS HFA 30; vgl. Hagemann/Oecking/
Wunsch, DB 2010, S. 1021; Johannleweling, 
BetrAV 2010, S. 451; Lucius/Veit, BB 2010, 
S. 235.

 92 Vgl. ADS, 6. Aufl., Stuttgart 1995 ff., § 249 
HGB, Rn. 92.
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 Die mit dem BilMoG gesetzlich nor-
mierte Ansatzstetigkeit bedingt eine 
stetige Ausübung der o. g. Ansatzwahl-
rechte.93 Einmal gebildete Rückstellun-
gen für Altzusagen und mittelbare Ver-
pflichtungen sind in Folgejahren fort-
zuführen, soweit der Grund für ihre 
Bildung nicht entfallen ist (§ 249 Abs. 2 
Satz 2 HGB). Ein Ansatzwahlrecht be-
steht bezüglich dieser Verpflichtungen 
nach erstmaliger Passivierung somit 
nicht mehr. Die Rückstellungen für die-
se Verpflichtungen sind aufgrund des 
Stetigkeitsgebots auch in Folgejahren 
um die neu erworbenen Ansprüche der 
Berechtigten zu erhöhen. Eine Durch-
brechung der Ansatzstetigkeit ist nur in 
begründeten Ausnahmefällen zulässig 
(§§ 246 Abs. 3 Satz 2, 252 Abs. 2 HGB). 
IDW ERS HFA 38 nennt hierzu als 
mögliche Durchbrechungsgründe:94

• Die Durchbrechung der Ansatzste-
tigkeit im Jahresabschluss erfolgt zur 
Anpassung an konzerneinheitliche 
Bilanzierungsrichtlinien oder

• die Durchbrechung der Ansatzste-
tigkeit vermittelt unter Beachtung 
der GoB ein besser den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage.

Während bei dem erstgenannten 
Durchbrechungsgrund ein Wechsel so-
wohl von Ausübung zu Nicht-Aus-
übung (des Passivierungswahlrechts) 
als auch umgekehrt möglich ist, kann 
der zweite Durchbrechungsgrund nur 
in eine Richtung, nämlich von bisheri-
ger Nicht-Passivierung zu Passivierung 
ausgeübt werden, da nur Letztere den 
Einblick in die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Bilanzierenden 
verbessert. Faktisch kann somit nach 
Inkrafttreten des BilMoG das Ansatz-
wahlrecht nur einmal ausgeübt werden, 
da ein Zurückwechseln zur Nicht-Pas-
sivierung an der sachlichen Rechtferti-
gung (Verbesserung des Einblicks in 
die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage) scheitern würde.95

 93 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 80.
 94 Vgl. Entwurf einer IDW Stellungnahme zur 

Rechnungslegung: Ansatz- und Bewertungsste-
tigkeit im handelsrechtlichen Jahresabschluss 
(IDW ERS HFA 38), WPg Supplement 3/2010, 
S. 90 = FN-IDW 2009, S. 340, Tz. 14. Die an-
deren dort angeführten Durchbrechungs-
gründe sind auf den diskutierten Fall nicht 
anwendbar.

 95 Vgl. Bertram, a.a.O. (Fn. 17), § 249 HGB, 
Rn. 79.

 Die Ausübung des Ansatzwahlrechts 
sollte zweckmäßigerweise für den Ge-
samtbestand an Verpflichtungen einheit-
lich vorgenommen werden; eine Diffe-
renzierung verschiedener Verpflich-
tungsarten ist indes zulässig, soweit nicht 
gegen den Grundsatz verstoßen wird, 
gleichartige Sachverhalte gleich zu be-
handeln (sog. sachliche Stetigkeit).96 Die 
differenzierte Ausübung des Ansatz-
wahlrechts von art- und funktionsver-
schiedenen Sachverhalten kann bei-
spielsweise anhand des Status des Ver-
sorgungsberechtigten (Anwärter oder 
Rentner) oder anhand lokaler Tätigkeits-
schwerpunkte (inländische bzw. auslän-
dische Zweigniederlassungen) erfolgen. 
Von besonderer Bedeutung ist diese zu-
lässige Differenzierung auch für den 
Konzernabschluss, da sie konzernein-
heitlich vorzunehmen ist.97

 Wurde in Geschäftsjahren vor erst-
maliger Anwendung des HGB i. d. F. des 
BilMoG das Ansatzwahlrecht nicht aus-
geübt, d. h. auf eine Passivierung ver-
zichtet, darf daran auch festgehalten 
werden, wenn erst zu einem späteren 
Zeitpunkt (nach Inkrafttreten des 
BilMoG) das Ansatzwahlrecht ausgeübt 
wird.98 Wird das Ansatzwahlrecht auch 
bei der erstmaligen Anwendung des 
HGB i. d. F. des BilMoG nicht ausgeübt, 
darf sich der Bilanzierende dennoch in 
einem späteren Geschäftsjahr unter 
Durchbrechung des Stetigkeitsgrund-
satzes für eine Passivierung ent schei-
den,99 da die Passivierung zu einer 
 verbesserten Vermittlung eines den 
 tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chenden Bildes der Vermögens- und 
Ertragslage des Bilanzierenden beiträgt 
(§ 246 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 252 Abs. 2 
HGB).100 Es bleibt abzuwarten, wie die 
Rechnungslegungs- und Prüfungspra-
xis mit der Auslegung der Ansatzstetig-
keit in derartigen Fällen umgehen 
wird.101

 Neben der Ansatzstetigkeit ist auch 
die schon vor dem BilMoG existierende 
Bewertungsstetigkeit zu beachten (§ 252 
Abs. 1 Nr. 6 HGB). Danach ist ein einmal 
gewähltes Berechnungsverfahren beizu-
behalten. Eine vom Gesetzgeber durch 

 96 Vgl. IDW ERS HFA 38, Tz. 4.
 97 Vgl. Kap. 8.
 98 Vgl. IDW ERS HFA 38, Tz. 16.
 99 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 79.
100 Vgl. IDW ERS HFA 38, Tz. 16.
101 Vgl. zur Diskussion Fey/Ries/Lewe, BB 2010, 

S. 1011 ff.

die geänderten Bewertungsvorschriften 
in § 253 Abs. 2 HGB ganz bewusst her-
beigeführte Durchbrechung der Bewer-
tungsstetigkeit resultiert aus der Umstel-
lung auf das HGB i. d. F. des BilMoG. 
Hier hat der Bilanzierende ein den aktu-
ellen Bewertungsvorschriften adäquates 
Berechnungsverfahren zu wählen, das 
nicht dem in der Rechnungslegungspra-
xis vor BilMoG zumeist auch in der Han-
delsbilanz verwendeten Berechnungs-
verfahren nach § 6 a EStG entsprechen 
wird.102 Die Bilanzierenden haben damit 
ab dem Geschäftsjahr 2010 ein gegen-
über dem Vorjahresabschluss geändertes 
Berechnungsverfahren anzuwenden.103 
Dieses Berechnungsverfahren ist in den 
Folgejahren beizubehalten. Eine Durch-
brechung der Bewertungsstetigkeit ist 
nur bei Vorhandensein eines begründe-
ten Ausnahmefalls zulässig.104

 Die Bewertungsstetigkeit gilt nicht 
nur für ein einmal gewähltes Berech-
nungsverfahren, sondern auch für die 
Inanspruchnahme von Vereinfachungs-
regelungen bei der Bewertung, wie dies 
in § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB in Form der 
Annahme einer pauschalen durch-
schnittlichen Restlaufzeit von 15 Jahren 
für die Bestimmung des Diskontie-
rungszinssatzes ermöglicht wird. Sollte 
sich jedoch im Zeitablauf die Zahl der 
Versorgungsberechtigten so stark ver-
ringern, dass ein Übergang auf die 
Zinssätze der tatsächlichen Restlaufzei-
ten sinnvoll wäre, so handelt es sich bei 
dieser Anwendung der Empfehlung aus 
Satz 2 der Tz. 57 von IDW RS HFA 30 
um eine zulässige Durchbrechung des 
Grundsatzes der Bewertungsstetigkeit, 
da hierdurch ein besser den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Bilanzierenden vermittelt 
wird.
 Die jährlich vorzunehmenden An-
passungen der Bewertungsparameter 
zur Bestimmung des notwendigen Er-
füllungsbetrags unterliegen nicht dem 
Stetigkeitsgebot, da es sich hier nicht 
um Bewertungsmethoden, sondern um 
die Bestimmung von Parametern einer 
Methode handelt.105

102 Zur Zulässigkeit der Anwendung des steuer-
lichen Teilwertverfahrens in der Handels-
bilanz vor BilMoG vgl. Bertram, DB 2006, 
S. 350.

103 Vgl. Abschn. 4.3.
104 Vgl. IDW ERS HFA 38, Tz. 14.
105 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 81.

Analyse | Bertram/Johannleweling/Roß/Weiser | IDW RS HFA 30: Bilanzierung von Altersversorgungsverpfl ichtungenDie Wirtschaftsprüfung   2 | 201110

Beiträge

0 WPg_02_Arabisch.indd   100 WPg_02_Arabisch.indd   10 05.01.2011   07:31:4405.01.2011   07:31:44



6.  Ausweis

6.1.  Bilanz

Altersversorgungsverpflichtungen sind 
in der Bilanz von Kapitalgesellschaften 
und Personenhandelsgesellschaften i. S. 
von § 264 a Abs. 1 HGB als Pensions-
rückstellungen auszuweisen (§ 266 
Abs. 3 B.1. HGB). Auch für die übrigen 
nach HGB rechnungslegungspflichti-
gen Kaufleute haben sich hierzu ent-
sprechende GoB herausgebildet, da der 
separate Ausweis dieser langfristigen 
Verpflichtungen regelmäßig unter das 
Gebot der „hin reichenden Aufgliede-
rung“ i. S. von § 247 Abs. 1 HGB 
fällt.106

 Im Falle der Verrechnung von De-
ckungsvermögen mit Altersversor-
gungsverpflichtungen erfolgt der Aus-
weis eines passiven Saldobetrags eben-
falls unter den Pensionsrückstellungen, 
auch wenn der Begriff den tatsächli-
chen Inhalt nicht vollständig wieder-
gibt. Zulässig wäre auch eine Anpas-
sung der Postenbezeichnung (z. B. 
„Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen nach Ver-
rechnung des Deckungsvermögens“) 
unter Bezugnahme auf § 265 Abs. 1 und 
6 HGB.107 Ergibt sich aus der Saldierung 
von Altersversorgungsverpflichtungen 
und Deckungsvermögen ein Aktiv-
überhang, ist dieser als „Aktiver Unter-
schiedsbetrag aus der Vermögensver-
rechnung“ als letzter Posten auf der 
Aktivseite auszuweisen (§ 266 Abs. 3 E. 
HGB).108

6.2.  Gewinn- und Verlustrechnung

Der Gesetzgeber hat mit § 277 Abs. 5 
Satz 1 HGB sowie der bei Deckungsver-
mögen zu beachtenden Vorschrift des 
§ 246 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 HGB ei-
nen differenzierten GuV-Ausweis an-
geordnet. Hierzu nimmt IDW RS 
HFA 30 eine Analyse der Bestimmungs-
größen für den jährlichen aus den Al-
tersversorgungsverpflichtungen resul-

106 Vgl. Bertram, a.a.O. (Fn. 17), § 247 HGB, 
Rn. 117; ADS, a.a.O. (Fn. 92), § 247 HGB, 
Rn. 50.

107 Vgl. Gelhausen/Fey/Kämpfer, a.a.O. (Fn. 25), 
Abschn. C, Rn. 75.

108 Zur Frage, wie vorzugehen ist bei Nichtaus-
übung des Passivierungswahlrechts nach 
Art. 28 Abs. 1 EGHGB und gleichzeitigem 
Vorhandensein von Deckungsvermögen, vgl. 
Abschn. 3.2.2.4.

tierenden Ergebniseffekt vor und iden-
tifiziert folgende Determinanten:109

(1) Dienstzeitaufwand der Periode,
(2) Änderung der Lohn-, Gehalts- oder 

Rententrends und der biometri-
schen Bewertungsparameter,110

(3) Änderung des Bestands an Versor-
gungsberechtigten,

(4) Rückstellungsveränderungen im 
Zusammenhang mit Unterneh-
mensumstrukturierungen oder 
Änderungen von Versorgungszu-
sagen,

(5) Auf-/Abzinsung der Rückstellun-
gen,

(6) Änderung des Diskontierungszins-
satzes,

(7) Zeitwertänderungen des De-
ckungsvermögens und

(8) laufende Erträge des Deckungsver-
mögens.

Die ersten vier Effekte schlagen sich 
(zweifellos) im operativen Ergebnis nie-
der. Unstrittig ist auch, dass der Auf-/
Abzinsungseffekt dem Finanzergebnis 
zuzuordnen ist; dies folgt aus § 277 
Abs. 5 Satz 1 HGB, wonach Nettoerträge 
aus der Abzinsung in der Gewinn- und 
Verlustrechnung gesondert unter dem 
Posten „Sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge“ und Nettoaufwendungen ge-
sondert unter dem Posten „Zinsen und 
ähnliche Aufwendungen“ auszuweisen 
sind.111 Dies gilt nach Auffassung des 
HFA freilich nicht für die erstmalige 
Einbuchung einer (Pensions-)Rück-
stellung, da dabei nach der sog. Netto-
methode, d. h. bei Einbuchung des 
 (Personal-)Aufwands i. H. des Erfül-
lungsbetrags, kein GuV-relevanter Ab-
zinsungsertrag anfällt und somit auch 
kein Ausweisproblem auftritt112.
 Der Ausweis der Auf-/Abzinsung der 
Rückstellungen (fünfter Einflussfaktor) 
im Finanzergebnis ist im internationalen 
Vergleich durchaus bemerkenswert, weil 

109 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 88.
110 Hierunter sind alle Effekte aufgrund von 

 Parameteränderungen mit Ausnahme der 
 Effekte aufgrund von Änderungen des Dis-
kontierungszinssatzes zu subsumieren; vgl. 
Abschn. 4.1.

111 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 86. § 277 Abs. 5 
Satz 1 HGB ist hilfreich für die Lösung des 
Ausweisproblems, wirft aber im Detail einige 
Zweifelsfragen auf; vgl. dazu Roß/Philippsen, 
DB 2010, S. 1252 ff.

112 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 59, sowie bereits 
Abschn. 4.2. Zum kontroversen Diskussions-
stand im Schrifttum siehe den Überblick bei 
Roß/Philippsen, DB 2010, S. 1252 ff.

nach IAS 19 eine Erfassung im operativen 
Ergebnis zulässig ist.113 Nach US-GAAP 
ist der Zinseffekt – abweichend vom HGB 
und den IFRS – sogar zwingend im ope-
rativen Ergebnis enthalten.114

 Soweit nicht bereits gem. § 246 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 2 HGB eine Verrechnung 
erfolgt ist, dürfen nach IDW RS HFA 30, 
Tz. 87, die Ergebniseffekte aus einer Än-
derung des Diskontierungszinssatzes, 
Zeitwertänderungen des Deckungsver-
mögens und laufende Erträge des De-
ckungsvermögens (Einflussfaktoren (6), 
(7) und (8) in obiger Aufzählung) alter-
nativ im operativen oder im Finanzer-
gebnis ausgewiesen werden.115 Diese 
Entscheidung für ein solches, grundsätz-
lich stetig auszuübendes Ausweiswahl-
recht dürfte davon getragen sein, dass 
sich u. a. in Abhängigkeit von der Art des 
Deckungsvermögens für beide Ausweis-
alternativen gute Argumente finden las-
sen. Handelt es sich etwa bei dem De-
ckungsvermögen um nicht finanzielle 
Vermögensgegenstände (z. B. nicht be-
triebsnotwendige Immobilien), so er-
scheint eine Erfassung der Zeitwertände-
rungen sowie der laufenden Erträge im 
operativen Ergebnis nahe liegend. Hin-
gegen bietet sich im Falle von Deckungs-
vermögen, das (überwiegend) in Form 
von Finanzinstrumenten besteht, ein 
Ausweis der Ergebniseffekte im Finanz-
ergebnis an. Auch lassen sich hinsichtlich 
der Ergebniswirkung von Zinssatzände-
rungen beide Ausweisvarianten rechtfer-
tigen.116 Jedenfalls lässt sich nach Auffas-

113 Vgl. Ellrott/Rhiel, in: Beck Bil-Komm., 
7. Aufl., München 2010, § 249 HGB, Rn. 297, 
die darauf hinweisen, dass ein separater Aus-
weis des Saldos aus Zinsanteil auf die DBO 
und der (erwarteten) Erträge auf die „plan 
assets“ als Zinsaufwand ebenfalls möglich ist; 
ferner Eppinger/Zeyer, IRZ 2010, S. 257.

  Indes ist beim IASB eine Änderung beab-
sichtigt, die zu einer Angleichung an das HGB 
führen würde: Siehe Tz. 119A(b) von ED 2010/3 
„Defined Benefit Plans – Pro posed amend-
ments to IAS 19“, wonach das Nettozinsergeb-
nis als Teil der Finanzierungskosten auszuwei-
sen ist; vgl. z. B. Rhiel, StuB 2010, S. 135.

114 Vgl. Eppinger/Zeyer, IRZ 2010, S. 257.
115 Kritisch hierzu Hagemann/Oecking/Wunsch, 

DB 2010, S. 1025; Lucius/Veit, BB 2010, 
S. 238.

116 Zu einer Argumentation für einen Ausweis im 
operativen Ergebnis siehe Gelhausen/Fey/
Kämpfer, a.a.O. (Fn. 25), Abschn. I, Rn. 91 f. 
Ebenfalls für einen Ausweis im Personalauf-
wand noch Lüdenbach/Hoffmann, StuB 2009, 
S. 297. Für ein Ausweiswahlrecht zwischen Per-
sonal- und Zinsaufwand dagegen Hoffmann/
Lüdenbach, NWB Kommentar Bilanzierung, 
2. Aufl., Herne 2011, § 275 HGB, Rn. 43 f.
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sung des HFA aus den maßgeblichen ge-
setzlichen Vorschriften (§ 246 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 2, § 277 Abs. 5 Satz 1 
HGB) kein zwingender Ausweis der Er-
gebniseffekte im Finanzergebnis ableiten. 
Das Ausweiswahlrecht darf allerdings für 
alle drei genannten Komponenten nur 
einheitlich ausgeübt werden. Im Anhang 
ist über die Ausübung des Ausweiswahl-
rechts zu berichten (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 
HGB).

7.  Anhangangaben

§ 285 Nr. 24 HGB verlangt von Kapital-
gesellschaften und haftungsbeschränk-
ten Personenhandelsgesellschaften 
(§ 264 a Abs. 1 HGB) im Anhang die 
Angabe des angewandten versiche-
rungsmathematischen Berechnungs-
verfahrens sowie der grundlegenden 
Annahmen der Bewertung. Hierzu sind 
Angaben zum angewandten Zinssatz, 
zu Lohn-, Gehalts- und Rententrends 
sowie den zugrunde liegenden Annah-
men erforderlich. Die Angabe des Zins-
satzes erfordert auch die Angabe, ob die 
Vereinfachungsregelung nach § 253 
Abs. 2 Satz 2 HGB (pauschale Verwen-
dung des 15-Jahres-Zinssatzes für alle 
Verpflichtungen) angewandt wurde. 
Soweit eine Gruppenbildung erfolgt, 
d. h. für abgrenzbare Teilbestände der 
Verpflichtungen unterschiedliche Be-
wertungsparameter verwendet werden, 
wird die Angabe von Spannweiten aus-
reichend sein.117 Eine Begründung für 
das angewandte Berechnungsverfahren 
sowie die angesetzten Bewertungspara-
meter ist demgegenüber nicht erforder-
lich.118

 Artikel 28 Abs. 2 EGHGB verlangt 
die Angabe eines Fehlbetrags aufgrund 
der Nicht-Passivierung von sog. Altzu-
sagen und Unterdeckungen bei mittel-
baren Verpflichtungen. Soweit in der 
Bilanz für einen Fehlbetrag aus mittel-
baren Verpflichtungen keine Pensions-
rückstellungen angesetzt sind, weil 
nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB nicht pas-
sivierungspflichtige Verpflichtungen 
vorliegen, sind für die Berechnung des 
Fehlbetrags dieser Verpflichtungen die 
Angaben nach § 285 Nr. 24 HGB vorzu-
nehmen. Eine Angabepflicht für mittel-
bare Altersversorgungsverpflichtungen, 

117 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 90.
118 Vgl. Gelhausen/Fey/Kämpfer, a.a.O. (Fn. 25), 

Abschn. I, Rn. 114. Anders noch § 285 Nr. 24 
HGB i. d. F. des RefE des BilMoG.

für die kein Fehlbetrag vorliegt, besteht 
nicht (keine Negativanzeige).119 Bei 
mittelbaren Verpflichtungen, deren Er-
füllung über Zusatzversorgungskassen 
erfolgt, ist die Quantifizierung eines 
Fehlbetrags häufig nicht möglich. Für 
derartige Fälle eröffnet IDW RS HFA 30 
die Möglichkeit, durch entsprechende 
qualitative Angaben den Anhanganga-
bepflichten nachzukommen.120

 Weitere Anhangangabepflichten im 
Zusammenhang mit Altersversor-
gungsverpflichtungen entstehen beim 
Vorliegen von Bewertungseinheiten im 
Zusammenhang mit wertpapiergebun-
denen Altersversorgungsverpflichtun-
gen (§ 285 Nr. 23 HGB), bei Vorlie-
gen von Deckungsvermögen zur vor-
genommenen Saldierung in Bilanz 
und GuV (§ 285 Nr. 25 HGB) sowie zu 
einer bestehenden Ausschüttungssper-
re (§ 285 Nr. 28 HGB). Da der handels-
rechtliche Wertansatz von Pensions-
rückstellungen künftig regelmäßig hö-
her ausfallen dürfte als der steuerliche 
Wertansatz und dementsprechend ab-
zugsfähige temporäre Differenzen i. S. 
von § 274 Abs. 1 HGB entstehen, sind 
bei deren Aktivierung und/oder Ver-
rechnung mit zu versteuernden tempo-
rären Differenzen die Anhangangabe-
pflichten zu latenten Steuern (§ 285 
Nr. 29 HGB) zu beachten.

8.  Besonderheiten im Konzern-
abschluss

Nach § 298 Abs. 1 HGB sind die Vor-
schriften nach §§ 249 Abs. 1 Satz 1 und 
253 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 HGB hinsicht-
lich des Ansatzes und der Bewertung 
von Pensionsrückstellungen für die 
Konzernrechnungslegung entspre-
chend anzuwenden. Auch die Über-
gangsvorschriften in Art. 28 bzw. 
Art. 48 EGHGB sind im Konzernab-
schluss gleichermaßen anwendbar, so-
dass im Konzernanhang zulässigerwei-
se nicht passivierte Beträge stets anzu-
geben sind. Insofern gelten die in IDW 
RS HFA 30 mit Bezug auf den Jahresab-
schluss dargelegten Auslegungen eben-
falls für den Konzernabschluss.
 Klarstellend wird in IDW RS HFA 30, 
Tz. 105, darauf hingewiesen, dass die 
Grundsätze der konzerneinheitlichen 
Bilanzierung (§ 300 Abs. 2 HGB) und 

119 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 93.
120 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 94.

Bewertung (§ 308 Abs. 1 HGB) nicht die 
Berücksichtigung unterschiedlicher 
biometrischer Gegebenheiten und un-
terschiedlicher Bewertungsannahmen 
für unterschiedliche Kollektive von Ver-
sorgungsberechtigten (beispielsweise 
Arbeitnehmer ausländischer Tochter-
unternehmen) ausschließen. Es er-
scheint hier vielmehr geboten, den je-
weiligen (Landes-)Gegebenheiten durch 
Verwendung differenzierter Bewer-
tungsannahmen für sachlich sinnvoll 
abgegrenzte Teilkollektive von Versor-
gungsberechtigten angemessen Rech-
nung zu tragen. Ein Verstoß gegen den 
Grundsatz der sachlichen Stetigkeit liegt 
in derartigen Konstellationen nicht vor, 
da das Kriterium der Gleichartigkeit 
nicht erfüllt ist.121

 Eine Besonderheit enthält § 301 
Abs. 1 Satz 3 HGB für die Bewertung 
von im Zuge eines Unternehmenser-
werbs in Form eines Anteilserwerbs 
(share deal) übernommenen Altersver-
sorgungsverpflichtungen. Als Ausnah-
meregelung zu dessen Satz 2, wonach 
u. a. Schulden für Zwecke der Kapital-
konsolidierung bzw. Kaufpreisallokati-
on mit ihrem beizulegenden Zeitwert 
im Erwerbszeitpunkt zu bewerten sind, 
sind Rückstellungen – also auch Pensi-
onsrückstellungen – mit den Werten zu 
berücksichtigen, die sich nach Maßga-
be von § 253 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie 
Abs. 2 HGB ergeben.122 Bei diesen Wer-
ten handelt es sich nicht um beizule-
gende Zeitwerte i. S. von § 255 Abs. 4 
HGB (der Pensionsrückstellungen), 
weil bei deren Bestimmung nach § 253 
Abs. 2 Satz 1 HGB nicht ein Stichtags-
marktzinssatz, sondern ein durch-
schnittlicher Marktzinssatz der vergan-
genen sieben Geschäftsjahre für die 
Diskontierung anzuwenden ist. Durch 
die Ausnahmeregelung soll verhindert 
werden, dass die anderenfalls zu ermit-
telnden beizulegenden Zeitwerte be-
reits am ersten auf die Erstkonsolidie-
rung folgenden Konzernabschlussstich-
tag wieder an die Werte nach § 253 
Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 HGB ange-
passt werden müssen.123

121 Vgl. IDW ERS HFA 38, Tz. 4.
122 Vgl. IDW RS HFA 30, Tz. 106.
123 Vgl. BT-Drucks. 16/12407, S. 90.
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9.  Konsolidierung externer 
 Versorgungsträger

Nicht in IDW RS HFA 30 ist die Frage 
adressiert, ob Unterstützungskassen 
und andere externe Versorgungsein-
richtungen (Pensionsfonds, -kassen) 
nach § 290 Abs. 2 Nr. 4 HGB als Toch-
terunternehmen bzw. Zweckgesellschaft 
in einen Konzernabschluss einzubezie-
hen sind. Nach alter Rechtslage schei-
terte eine Konsolidierung eines nur für 
den Bilanzierenden eingerichteten ex-
ternen Versorgungsträgers in aller Re-
gel bereits daran, dass dieser nicht die 
Unternehmenseigenschaft erfüllte.124 
War der betreffende externe Versor-
gungsträger ausnahmsweise als Unter-
nehmen zu qualifizieren und grund-
sätzlich nach § 290 HGB a. F. zu konso-
lidieren, konnte nach § 296 Abs. 1 Nr. 1 
HGB auf eine Einbeziehung in den 
Konzernabschluss verzichtet werden, 
weil erhebliche und andauernde Be-
schränkungen die Ausübung der Rech-
te des Mutterunternehmens in Bezug 
auf das Vermögen oder die Geschäfts-
führung des Versorgungsträgers nach-
haltig beeinträchtigten.125

 Diese beiden Argumentationssträn-
ge führen nach HGB i. d. F. des BilMoG 
nicht mehr zu dem Ergebnis eines Kon-
solidierungsverbots bzw. -wahlrechts 
hinsichtlich eines externen Versor-
gungsträgers: Solche Einrichtungen 
werden i. d. R. die Legaldefinition einer 
Zweckgesellschaft erfüllen. Nach § 290 
Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 HGB sind Zweckge-
sellschaften Unternehmen, die der Er-
reichung eines eng begrenzten und ge-
nau bestimmten Ziels des Mutterunter-
nehmens dienen und bei denen das 
Mutterunternehmen bei wirtschaftli-
cher Betrachtungsweise die Mehrheit 
der Risiken und Chancen der Ge-
schäftstätigkeit dieses Unternehmens 
trägt. Abgesehen von der fehlenden 
Unternehmenseigenschaft sind die hier 
genannten Voraussetzungen erfüllt. 
Nach Satz 2 der Vorschrift können 
Zweckgesellschaften neben Unterneh-
men auch sonstige juristische Personen 

124 Vgl. Stellungnahme des Sonderausschusses Bi-
lanzrichtlinien-Gesetz: Zur Aufstellungspflicht 
für einen Konzernabschluß und zur Abgren-
zung des Konsolidierungskreises (St/SABI 
1/1988), WPg 1988, S. 341 = FN-IDW 1988, 
S. 182 f., Abschn. I.4.

125 Vgl. Förschle/Deubert, in: Beck Bil-Komm., 
6. Aufl., München 2006, § 296 HGB, Rn. 11.

des Privatrechts sein, zu denen auch 
nur für die (sonstigen) Konzernunter-
nehmen eingerichtete Versorgungsein-
richtungen gehören.
 Das Konsolidierungswahlrecht nach 
§ 296 Abs. 1 Nr. 1 HGB kann für Zweck-
gesellschaften nicht in Anspruch ge-
nommen werden.126 Zwar besteht aus 
der Sicht des Mutterunternehmens for-
malrechtlich im Regelfall eine Zugriffs-
beschränkung auf das Vermögen der 
Einrichtung. Für die Einbeziehungs-
pflicht bezüglich Zweckgesellschaften 
kommt es auf diese Zugriffsbeschrän-
kung – wie auch auf die Beeinträchti-
gungen hinsichtlich der Geschäftsfüh-
rung – indes nicht an. An die Stelle der 
Zugriffsmöglichkeiten auf das Vermö-
gen, die § 296 HGB für Beteiligungsver-
hältnisse voraussetzt, tritt bei Zweckge-
sellschaften ihre rechtliche Gestaltung, 
die dazu führt, dass die Mehrheit der 
Risiken und Chancen ihres Vermögens 
automatisch ohne besonderen Zugriff 
unwiderruflich dem Mutterunterneh-
men zusteht. So dient bei den Versor-
gungseinrichtungen das hier vorhande-
ne Vermögen zwingend der Erfüllung 
von Altersversorgungsverpflichtungen 
der Konzernunternehmen, und positi-
ve und negative Wertentwicklungen des 
Kassenvermögens treffen daher zwangs-
läufig das Trägerunternehmen.127

 Folglich müssen nur für den Bilan-
zierenden eingerichtete externe Versor-
gungsträger i. d. R. nach § 290 Abs. 2 
Nr. 4 Satz 2 HGB als Zweckgesellschaft 
künftig (voll-)konsolidiert werden. 
Fraglich ist, ob vor diesem Hintergrund 
die von dem externen Versorgungsträ-
ger abgedeckten Altersversorgungsver-
pflichtungen aus Konzernsicht noch als 
mittelbare Verpflichtungen anzusehen 
sind mit der Konsequenz, dass nach 
Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB ein Passi-
vierungswahlrecht besteht. Durch die 
Konsolidierung der Versorgungsein-
richtung ändert sich nichts an dem ge-
wählten externen Durchführungsweg 
der Altersversorgung; mittelbare Ver-
sorgungszusagen eines Trägerunter-
nehmens werden im Konzernabschluss 
nicht zu unmittelbaren Zusagen des 
Mutterunternehmens, sondern bleiben 
rechtlich mittelbare Zusagen. Mithin 
führt eine sachgerechte Auslegung des 

126 Vgl. DRS 19 (near final Standard), Tz. 86, A7 
und A12.

127 Vgl. Förschle/Deubert, in: Beck Bil-Komm., 
7. Aufl., München 2010, § 296 HGB, Rn. 12.

Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB nunmehr 
dazu, dass die Versorgungsverpflich-
tungen nur insoweit zu passivieren sind, 
als diesem konsolidierungspflichtiges 
(Rein-)Vermögen des Versorgungsträ-
gers gegenübersteht. Für diesen Betrag 
übersteigende Versorgungsverpflich-
tungen besteht ein Passivierungswahl-
recht. Soweit im Konzernabschluss das 
Vermögen der Versorgungseinrichtung 
als Deckungsvermögen i. S. von § 246 
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 HGB zu quali-
fizieren ist, ist es mit dem beizulegen-
den Zeitwert (§ 298 Abs. 1 i.V. mit § 255 
Abs. 4 HGB) zu bewerten (§ 298 Abs. 1 
i.V. mit § 253 Abs. 1 Satz 4 HGB) und 
mit den korrespondierenden Verpflich-
tungen zu saldieren.128

10.  Ausblick

Mit der erstmaligen Anwendung des 
HGB i. d. F. des BilMoG wird die bis-
lang überwiegend von steuerlichen 
Vorgaben geprägte handelsrechtliche 
Bilanzierung von Altersversorgungs-
verpflichtungen grundlegend geändert 
und einer der (zu Recht) gewichtigsten 
Kritikpunkte gegenüber dem „alther-
gebrachten“ deutschen Handelsrecht 
beseitigt. Die Berücksichtigung von er-
warteten Preis- und Kostensteigerun-
gen sowie marktnaher Diskontierungs-
zinssätze wird in der Mehrzahl der Fälle 
zur Aufdeckung signifikanter stiller 
Lasten in den handelsrechtlichen Jah-
res- und Konzernabschlüssen führen.
 Mit IDW RS HFA 30 steht eine er-
freulicherweise auf sehr breite Akzep-
tanz gestoßene Interpretation wesentli-
cher Fragen zur Anwendung der neuen 
Vorschriften zur Verfügung.129 Die The-
matik der Bilanzierung von Altersver-
sorgungsverpflichtungen bietet freilich 
derart viele Facetten, dass in IDW RS 
HFA 30 zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht alle Zweifelsfragen ange-
sprochen werden konnten. Daher ist 
die Prognose, dass sich der HFA auch 
in Zukunft mit handelsrechtlichen 
Rechnungslegungsfragen im Zusam-
menhang mit Altersversorgungsver-
pflichtungen befassen wird, nicht allzu 
gewagt. IDW RS HFA 30 bietet aber ein 
solides Fundament, um künftige Zwei-
felsfragen zu beantworten.

128 So auch DRS 19 (near final Standard), Tz. 47 
und A7.

129 Zustimmend auch Lucius/Thurnes, BB 2010, 
S. 3016.
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